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Enrichment-Programm 
2020/21 - Außerunterrichtliche 
Begabtenförderung

Bekanntmachung des Ministeriums für  
Bildung, Wissenschaft und Kultur vom  
1. November 2019 – III 327

Für besonders begabte und motivierte Schü-
lerinnen und Schüler können Enrichment-
Kurse neben dem Regelunterricht angeboten 
werden. Über diese spezifischen Lernange-
bote wird umfassend auf enrichment.schles-
wig-holstein.de informiert. Es gelten die dort 
formulierten Bedingungen und Grundsätze zur 
Teilnahme sowie zu Inhalten und Methoden. 
Diese Homepage ist gleichzeitig die Organi-
sationsplattform des Enrichment-Programms.

1. Ausschreibungsbedingungen: 
Um ein Enrichment-Angebot zum Zweck 
der Begabtenförderung durchführen zu 
können, schließen sich Schulen zu Ko-
operationsverbünden zusammen. Sie 
entwickeln gemeinsam ein Konzept und 
bieten, darauf aufbauend, ein miteinan-
der abgestimmtes Kursprogramm an. Es 
gibt Stützpunktschulen, an denen Kurse 
angeboten werden, aber auch Schulen, 
die Schülerinnen und Schüler lediglich 
nominieren. Damit eine Verankerung des 
Enrichment-Gedankens an den Schulen 
erfolgt, ist es wichtig, dass auch Lehrkräfte 
Kurse erteilen. Zudem bieten Honorarkräf-
te mit ausgewiesener Expertise Kurse mit 
besonderen Themen in Absprache mit der 
jeweiligen Verbundleitung an. 
Bereits genehmigte Verbünde werden 
im Schuljahr 2020/21 fortgesetzt. Stütz-
punktschulen dieser Verbünde können in 
Absprache mit der Verbundleitung Mittel 
beantragen und werden vom MBWK bei 
ihren Kursangeboten unterstützt, sofern 
diese die Unterstützungskriterien erfüllen 
und Kapazitäten vorhanden sind. 
Schulen, die sich zu einem neuen Verbund 
zusammenschließen wollen, stellen auf der 
Grundlage eines miteinander abgestimm-
ten Konzepts einen schriftlichen Antrag, 
der von der Landeskoordination genehmigt 
werden muss, bevor Mittel für das Schul-

jahr 2020/21 beantragt werden können. 
Die Beantragung von Mitteln setzt also die 
Bereitschaft zu einer koordinierten Mitar-
beit in einem genehmigten Verbund voraus.

2. Finanzierung: 
Beim MBWK können die anerkannten Ver-
bünde Aufwandsentschädigungen für Ho-
norarkräfte, die Kurse leiten, sowie Material 
beantragen. Außerdem werden auf Antrag 
durch Schulleitungen Ausgleichsstunden 
für Lehrkräfte als Kursleiter/innen sowie 
Verbundleiter/innen zugewiesen. Zudem 
werben die Verbünde Mittel über Spon-
soren ein und die teilnehmenden Schüler/
innen zahlen in der Regel einen geringen 
Kostenbeitrag. Auf Antrag der Eltern kann 
dieser Beitrag auch ganz entfallen, so dass 
Kosten keinen Hinderungsgrund zur Teil-
nahme an dieser Fördermaßnahme darstel-
len.

3. Verbundleitung: 
An einer der Stützpunktschulen im Verbund 
gibt es eine Verbundleitung, die das Kurs-
angebot in Abstimmung mit den beteiligten 
Schulen organisiert. Die Schulen des Ver-
bundes unterstützen die Verbundleitung bei 
der Kurszusammenstellung.  Die Organisa-
tion erfolgt über die genannte Homepage, 
weshalb eine technische Ausstattung 
Voraussetzung ist. Sowohl das Online-
Anmeldeverfahren als auch wichtige Texte, 
Formulare etc. werden als Vorlagen zent-
ral vorbereitet und zur Verfügung gestellt. 
Die Aufgaben der Verbundleitung sind im 
Einzelnen:

• Teilnahme an Verbundleiterkonfe-
renzen und Kommunikation mit der   
Landeskoordination zu Zielen, Kurs-
angeboten und dem erforderlichen 
Mitteleinsatz,

• Zusammenstellung des Kursangebotes 
mit den Enrichment-Beauftragten an den 
Stützpunktschulen unter Berücksichti-
gung der Ziele des Programms sowie 
diesbezügliche Absprachen mit Kurslei-
tungen,

• Koordinierung der Beantragung von 
Ausgleichsstunden beim MBWK und 

https://enrichment.schleswig-holstein.de/
https://enrichment.schleswig-holstein.de/
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Meldung nicht genutzter Zuweisungen 
an die Landeskoordination,

• Weitergabe wichtiger Informationen an 
die Schulen (und Enrichment-Vereine) 
im Verbund sowie Durchführung von 
Kursleitertreffen,

• Begleitung des Nominierungsverfah-
rens der Schulen und Zuordnung der 
Schüler/innen zu Kursen nach erfolgter 
Anmeldung sowie

• Koordination einer jährlichen Präsentati-
onsveranstaltung im Verbund.

4. Beantragung von Ausgleichsstunden: 
Alle Anträge für (a) Kursleitungen sowie (b) 
Verbundleitungen werden von der jeweili-
gen Schulleitung ausschließlich online über 
zwei unterschiedliche elektronische For-
mulare bis zum 14. Februar 2020 gestellt. 
Die Links zur elektronischen Beantragung 
von Ausgleichsstunden werden den Schul- 
bzw. Verbundleitungen per E-Mail sepa-
rat bekannt gemacht. Zudem sind sie im 
internen Enrichment-Bereich der Schulen 
zu öffnen.

a. Anträge für Kursleitungen:  
Schulen, an denen Lehrkräfte Kurse 
anbieten, können in der Regel bis zu 2,0 
Ausgleichsstunden je Stützpunktschule 
für Kursunterricht erhalten. Präzise An-
gaben zur Berechnung sind am Antrags-
ort verlinkt und dort nachzulesen.

b. Anträge für Verbundleitungen: 
Die Verbundleitung eines Enrichment-
Verbundes erhält Ausgleichsstunden in 
Abhängigkeit vom Umfang der Aufga-
ben, also der Anzahl der zu koordinie-
renden Kurse und damit verbundenen 
weiteren Aufgaben: 
6 bis 12 Kurse = 1,5 Stunden 
13 bis 20 Kurse = 2 Stunden 
21 bis 30 Kurse = 2,5 Stunden 
mehr als 31 Kurse = 3 Stunden

Ansprechpartner:

Dirk Gronkowski (III 327), Landeskoordinator 
im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur, E-Mail: dirk.gronkowski@bimi.landsh.de 
oder Telefon 0431 988-2409

Begabtenförderung:  
JuniorAkademie Christianslyst 2020 
(Jahrgangsstufen 6 bis 7)

Bekanntmachung des Ministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur vom  
19. November 2019 – III 327

Die JuniorAkademie Christianslyst ist ein außer-
halb des regulären Schulunterrichts liegendes 
Förderprogramm für begabte Schülerinnen 
und Schüler der Unter- und Mittelstufe (Jahr-
gangsstufen 6 und 7). Sie folgt dem Konzept 
der Deutschen JuniorAkademien und bietet den 
Teilnehmenden eine intellektuelle und soziale 
Herausforderung, die ihnen neue, weitreichen-
de Erfahrungen vermittelt. Die Akademie regt 
nachhaltig zum interdisziplinären Lernen an und 
ermöglicht die Begegnung mit weiteren begab-
ten Gleichaltrigen. So lernen die Schüler/innen 
andere, neue Denkansätze kennen und werden 
intellektuell überdurchschnittlich gefördert. In-
dem sie neue Potenziale entdecken, erweitern 
sie ihre Kompetenzen deutlich. 

Die JuniorAkademie Christianslyst 2020 
wird von der Deutschen Gesellschaft für das 
hochbegabte Kind, Regionalverein Schles-
wig-Holstein e.V. (DGhK) veranstaltet und 
in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur organisiert. 
Sie findet vom 23. Juli bis 1. August 2020 
in Christianslyst bei Süderbrarup statt. Dort 
leben und lernen die Teilnehmenden zehn 
Tage lang. Geplant sind vier Kurse für insge-
samt 60 Schülerinnen und Schüler aus den 
Bereichen Gesellschafts- und Naturwissen-
schaften. Das gemeinsame Leitthema: „Wun-
derwelten“ verbindet alle Kurse miteinander. 
Die fachliche Arbeit in den Kursen wird durch 
weitere kursübergreifende Angebote (z. B. 
Musik, Sport, Exkursionen, Autorenlesung, 
Kunst) ergänzt. Zum Team gehören neben der 
Akademieleitung und den Kursleitungen auch 
Jugendbetreuer und -betreuerinnen. 

Zugang zur Akademie haben Schülerinnen 
und Schüler, die eine überdurchschnittliche 

mailto:dirk.gronkowski@bimi.landsh.de
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intellektuelle Befähigung sowie eine besonde-
re Leistungsmotivation bereits unter Beweis 
gestellt haben. Es sollten zudem auch solche 
Jungen und Mädchen berücksichtigt werden, 
die ggf. keine hervorragenden Schulleistun-
gen erbringen, aber offensichtlich über breite 
intellektuelle Fähigkeiten verfügen. Zudem ist 
Jugendlichen der Vorzug zu geben, die sich 
ihre Leistungen nicht hart erarbeiten müssen 
und die sich auch außerhalb der Schule viel-
fältig engagieren. 

Diese beschriebene besondere Befähigung 
und Motivation wird durch die Empfehlung 
einer Lehrkraft nachgewiesen. Sie muss mit 
der/dem betreffenden Jugendlichen abge-
sprochen werden; jede Schülerin bzw. jeder 
Schüler reicht ein eigenes Motivationsschrei-
ben ein (1 Seite DIN A4 handschriftlich). Die 
Empfehlung der Lehrkraft soll nicht auf ein 
spezielles Thema bezogen sein, sondern die 
allgemeine Eignung des Kandidaten bzw. der 
Kandidatin darstellen. Der Empfehlung sind 
keine Zeugnisse beizufügen.

Eigenbewerbungen sind in Ausnahmefällen 
möglich; bitte sprechen Sie ggf. die Organi-
sationsleitung an, um die Kriterien und das 
Verfahren zu besprechen.

Termine und Formales:

Informationen und Formulare finden Sie unter 
www.dghk-sh.info 

Jede Schule kann bis zu zwei Empfehlungen 
aussprechen. Eine Vorauswahl wird also an 
der Schule getroffen.

Das Stichdatum für die Zuordnung der Jahr-
gangsstufe ist der 31. Januar 2020.

Empfehlungen durch die Schulen werden 
ausschließlich auf dem Postweg an das 
MBWK gerichtet:  bis zum 7. Februar 2020.

NEU: Das Motivationsschreiben und der 
Datenerhebungsbogen werden direkt an die 
DGhK gesendet (Anschrift auf den Dokumen-
ten beachten).

Der Versand des Programms und der Be-
werbungsunterlagen durch die DGhK erfolgt 
direkt an die empfohlenen Schülerinnen und 

Schüler ab dem 14. Februar 2020.

Die Rücksendung der Kurswahlunterlagen an 
das MBWK muss bis zum 28. Februar erfolgen.

Zusage:  ab 25. März 2020

Absage: ab 1. April 2020

verbindliches Vorbereitungstreffen der Teil-
nehmenden und Kursleitungen: 9. Mai 2020 
in Kiel

Durchführung der JuniorAkademie: 23. Juli bis 
1. August 2020

öffentliche Abschlusspräsentation: am Nach-
mittag des 1. August 2020 in Süderbrarup.

Eine verantwortliche Person der Schule führt 
im Anschluss an die Teilnahme zu Beginn des 
neuen Schuljahres ein abschließendes Feed-
backgespräch (Rahmen: 15 bis 20 Minuten) 
mit der JuAk-Teilnehmerin/dem JuAk-Teilneh-
mer zu Wirkungen der Maßnahme. Ein Leit-
faden für die Gesprächsdurchführung ist zu 
finden unter: www.dghk-sh.info. 

Eine formlose Rückmeldung an die DGhK 
oder das MBWK (z. B. per E-Mail) wird erbe-
ten; Qualitätssicherung und ein gelingender 
Informationsfluss sind das Ziel.

Die Gesamtkosten pro Akademieplatz belau-
fen sich auf etwa 1.000 Euro, die zum über-
wiegenden Teil vom Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur sowie von Partnern 
und Förderern getragen werden. Von den 
Teilnehmenden wird eine Eigenbeteiligung in 
Höhe von 430 Euro erwartet. Diese entspricht 
etwa den Aufwendungen für Unterkunft und 
Verpflegung. Die Kosten der Fahrt zwischen 
Wohnort und Akademie sind selbst zu tragen. 
Wenn die Einkommensverhältnisse der Fami-
lie eine Eigenleistung nicht oder nicht in voller 
Höhe zulassen, kann der Betrag in beson-
deren Fällen reduziert werden. Ein entspre-
chender Antrag ist erst nach Erhalt der Teil-
nahmezusage zu stellen. Die Bewerberinnen/
Bewerber gehen mit ihrem Teilnahmeantrag 
keinerlei Verpflichtungen ein.

NEU

http://www.dghk-sh.info
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Empfänger des Motivationsschreibens und 
des Datenerhebungsbogens: 
DGhK RV SH e.V. 
Ulzburger Landstraße 434 
25451 Quickborn

Empfänger der Empfehlung sowie des Kurs-
wahlbogens auf dem Postweg: 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur, 
Dirk Gronkowski 
Brunswiker Straße 16-22 
24105 Kiel

Ansprechpartner:

Jörg Martens (Organisation): DGhK RV 
Schleswig-Holstein e.V., Telefon 0152 
28952580 oder E-Mail: martens@dghk-sh.info

Dirk Gronkowski: Ministerium für  
Bildung, Wissenschaft und Kultur (III 327), 
Telefon 0431 988-2409 oder E-Mail:  
dirk.gronkowski@bimi.landsh.de

Begabungsförderung: 
JuniorAkademie St. Peter-Ording 
2020 (Jahrgangsstufen 8 bis 10)

Bekanntmachung des Ministeriums für  
Bildung, Wissenschaft und Kultur vom  
19. November 2019 – III 327

Die JuniorAkademie St. Peter-Ording ist ein 
außerhalb des regulären Schulunterrichts 
liegendes Förderprogramm für begabte Schü-
lerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 
bis 10. Sie folgt dem Konzept der Deutschen 
JuniorAkademien und bietet den Teilnehmen-
den eine intellektuelle und soziale Heraus-
forderung, die über den Möglichkeiten des 
schulischen Alltags liegt. Die Jugendlichen 
haben die Gelegenheit, Vorlieben für neue 
Spezialgebiete zu entdecken sowie andere 
Lern- und Arbeitsmethoden kennen zu lernen. 
Sie ermöglicht die Begegnung mit Gleichaltri-
gen, die ebenso ausgeprägte Fähigkeiten und 
Interessen in unterschiedlichen Bereichen 
besitzen. So lernen die Teilnehmenden andere 
Denkansätze kennen, blicken über ihre bis-
herige Erfahrungswelt hinaus und entdecken 

neue Potenziale. Damit erweitern sie ihre 
Kompetenzen deutlich.

Die JuniorAkademie St. Peter-Ording 2020 
wird von der Deutschen Gesellschaft für das 
hochbegabte Kind, Regionalverein Schleswig-
Holstein e.V. veranstaltet und in Zusammenar-
beit mit dem Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur sowie der Beratungsstelle 
besondere Begabungen (BbB) der Freien und 
Hansestadt Hamburg organisiert. Sie findet 
vom 28. Juni bis 11. Juli 2020 im Nordsee-In-
ternat St. Peter-Ording statt. Dort werden die 
Teilnehmenden 14 Tage leben und lernen.

Acht unterschiedliche Kurse werden für 
insgesamt 62 Schülerinnen und Schüler der 
Mittelstufe aus Schleswig-Holstein und Ham-
burg aus den Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 
angeboten. Alle Kurse verbindet das Leitthe-
ma: „Wunderwelten“.

Die fachliche Arbeit in den Kursen wird durch 
weitere kursübergreifende Angebote (z. B. 
Musik, Sport, Exkursionen, Vorträge) ergänzt. 

Zugang zur Akademie haben Schülerinnen 
und Schüler, die eine erkennbar überdurch-
schnittliche intellektuelle Befähigung sowie 
eine besondere Leistungsmotivation bereits 
unter Beweis gestellt haben. Es sollten zudem 
auch solche Jungen und Mädchen berück-
sichtigt werden, die ggf. keine hervorragen-
den Schulleistungen erbringen, aber offen-
sichtlich über breite intellektuelle Fähigkeiten 
verfügen. Ebenfalls ist solchen Jugendlichen 
der Vorzug zu geben, die sich ihre Leistungen 
nicht hart erarbeiten müssen und die sich 
auch außerhalb der Schule vielfältig engagie-
ren. 

Die besondere Befähigung und Motivation 
wird durch die Empfehlung einer Lehrkraft 
nachgewiesen. Sie muss mit der/dem betref-
fenden Jugendlichen abgesprochen werden. 
Die Empfehlung der Lehrkraft soll nicht auf 
ein spezielles Thema bezogen sein, sondern 
die allgemeine Eignung des Kandidaten bzw. 
der Kandidatin in Worte fassen. Jede Schüle-
rin bzw. jeder Schüler reicht zudem ein eige-
nes Motivationsschreiben ein (1 Seite DIN A4 
handschriftlich).



SCHULVERWALTUNG

386 NBI.MBWK.Schl.-H. 2019

Eigenbewerbungen sind in Ausnahmefällen 
möglich. Bitte sprechen Sie ggf. die Orga-
nisationsleitung zu den Kriterien und dem 
Verfahren an.

Termine und Formales: 

Informationen und Formulare finden Sie unter 
www.dghk-sh.info

Jede Schule kann bis zu zwei Empfehlungen 
aussprechen. Eine Vorauswahl wird also an 
der Schule getroffen.

Das Stichdatum für die Zuordnung der Jahr-
gangsstufe ist der 31. Januar 2020.

Empfehlungen durch die Schulen werden 
ausschließlich auf dem Postweg an das 
MBWK gerichtet:  bis zum 7. Februar 2020

NEU: Das Motivationsschreiben und der 
Datenerhebungsbogen werden direkt an die 
DGhK gesendet (Anschrift auf den Dokumen-
ten beachten).

Der Versand des Programms und der Be-
werbungsunterlagen durch die DGhK erfolgt 
direkt an die empfohlenen Schülerinnen und 
Schüler ab dem 14. Februar 2020.

Die Rücksendung der Kurswahlunterlagen an 
das MBWK muss bis zum 28. Februar erfolgen.

Zusage:  ab 25. März 2020

Absage: ab 1. April 2020

verbindliches Vorbereitungstreffen der Teil-
nehmenden und Kursleitungen: 9. Mai 2020 
in Kiel

Durchführung der JuniorAkademie: 28. Juni 
bis 11. Juli 2020 in St. Peter-Ording

Eine öffentliche Abschlusspräsentation findet 
am Nachmittag des 11. Juli 2020 in St. Peter-
Ording statt.

Eine verantwortliche Person der Schule führt 
im Anschluss an die Teilnahme zu Beginn des 
neuen Schuljahres ein abschließendes Feed-
backgespräch (Rahmen: 15 bis 20 Minuten) 
mit der JuAk-Teilnehmerin/dem JuAk-Teilneh-
mer zu Wirkungen der Maßnahme. Ein Leit-
faden für die Gesprächsdurchführung ist zu 
finden unter: www.dghk-sh.info. Eine formlose 

Rückmeldung an die DGhK oder das MBWK 
(z. B. per E-Mail) wird erbeten. Die Qualitäts-
sicherung und ein gelingender Informations-
fluss sind das Ziel.

Die Gesamtkosten pro Akademieplatz belau-
fen sich auf etwa 1.300 Euro, die zum über-
wiegenden Teil vom Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur sowie der Behörde 
für Schule und Berufsbildung Hamburg und 
von Partnern und Förderern getragen werden. 
Von den Teilnehmenden wird eine Eigenbe-
teiligung in Höhe von 450 Euro erwartet, die 
etwa den Aufwendungen für Unterkunft und 
Verpflegung entspricht. Die Kosten der Fahrt 
zwischen Wohnort und Akademie sind selbst 
zu tragen. Wenn die Einkommensverhältnisse 
der Familie eine Eigenleistung nicht oder nicht 
in voller Höhe zulassen, kann der Betrag in 
besonderen Fällen reduziert werden. Ein ent-
sprechender Antrag ist erst nach Erhalt der 
Teilnahmezusage zu stellen. Die Bewerber/
innen gehen mit ihrer Bewerbung keinerlei 
Verpflichtungen ein. 

Empfänger des Motivationsschreibens und 
Datenerhebungsbogens: 
DGhK RV SH e.V. 
Hamburger Chaussee 213 
24113 Kiel

Empfänger der Empfehlung sowie des Kurs-
wahlbogens auf dem Postweg: 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur 
Dirk Gronkowski 
Brunswiker Straße 16-22 
24105 Kiel

Ansprechpartner:

DGhK RV Schleswig-Holstein e.V.: Silke Thon 
(Organisationsleitung), Telefon 0431 686372 
oder E-Mail: thon@dghk-sh.info

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur: Dirk Gronkowski (III 327), Telefon 
0431 988-2409, E-Mail: dirk.gronkowski@
bimi.landsh.de

NEU

http://www.dghk-sh.info
http://www.dghk-sh.info
mailto:thon@dghk-sh.info
mailto:dirk.gronkowski@bimi.landsh.de
mailto:dirk.gronkowski@bimi.landsh.de
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 Landesverordnung zur Änderung der Fachschulverordnung Agrar

Vom 28. Oktober 2019

Aufgrund des § 126 Absatz 2 Nummer 2 und 3 in Verbindung mit § 126 Absatz 5 des Schul-
gesetzes vom 24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 896), verordnet das 
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

Artikel 1 
Änderung der Fachschulverordnung Agrar

Die Fachschulverordnung Agrar vom 17. Juli 2014 (NBl. MBW. Schl.-H. S. 232), geändert 
durch Verordnung vom 2. Juli 2019 (NBl. MBWK. Schl.-H. S. 184) wird wie folgt geändert: 

1. § 22 Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:  
„Näheres regelt die Prüfungsverordnung berufsbildende Schulen (BS-PrüVO) vom 20. Juli 
2017 (NBl. MBWK. Schl.-H. S. 237, ber. S 371).“

2. § 27 Satz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. der Nachweis der Berufstätigkeit; er soll durch die Vorlage eines Sozialversicherungs-
nachweises erfolgen.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 31. Juli 2019 in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 28. Oktober 2019

Jan Philipp Albrecht 
Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

Namensänderung

Bekanntmachung des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur vom 21. Okto-
ber 2019 – III 30

Die Paul-Dohrmann-Schule in Elmshorn (För-
derzentrum) trägt künftig die Bezeichnung:

Förderzentrum Elmshorn am Dohrmannweg in 
Elmshorn.
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Übertragung von personalrechtlichen 
Befugnissen im Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur des 
Landes Schleswig-Holstein – 
Landesförderzentrum Hören 
und Kommunikation

Erlass des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur vom 10. Oktober 2019 - III 
2317

I. Delegation

1. Der Ministerpräsident hat mit Erlass 
vom 1. April 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 
287) den Ministerien personalrechtliche 
Befugnisse aus Artikel 31 der Landes-
verfassung übertragen. Die personal-
rechtlichen Befugnisse des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
gebe ich wie folgt weiter (delegierter 
Bereich):

1.1  Das Landesförderzentrum Hören 
und Kommunikation ist zuständig für 
die Beschäftigten bis zur Entgelt-
gruppe 10 TV-L.

2. Die Planstellen- und Stellenbewirtschaf-
tung für den Zuständigkeitsbereich ist 
mit der Delegation verbunden. Stellen-
pläne und Stellenübersichten dürfen nur 
im Rahmen des Personalkostenbudgets 
genutzt werden.

3. Die Dienststelle erhält ein jährliches 
Personalkostenbudget. Das Budget der 
Dienststelle umfasst die Personalkos-
ten aller Beschäftigten (delegierter und 
nichtdelegierter Bereich). Damit wird die 
finanzielle Obergrenze für die gesamte 
Personalbewirtschaftung der Dienst-
stelle festgelegt. Vorgaben der Lan-
desregierung und Änderungen bei den 
personalwirtschaftlichen Planungs- und 
Rahmendaten können diesen Rahmen 
einschränken.

4. Über die in Nummer 1 erteilten Befug-
nisse hinaus ist das Landesförderzent-
rum auch im nichtdelegierten Personal-

bereich dafür zuständig,

a) Erholungsurlaub, Sonderurlaub nach 
der Sonderurlaubsverordnung, Ar-
beitsbefreiung und Freistellung vom 
Dienst nach dem Bildungsfreistel-
lungs- und Qualifizierungsgesetz zu 
bewilligen;

b) Zeiten der Arbeitsunfähigkeit zu 
erfassen und Maßnahmen nach § 22 
TV-L auszulösen.

5. Über die gesamte Beförderungspraxis 
des vorangegangenen Jahres ist dem 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur bis zum 1. Februar des 
Jahres zu berichten (Konsequenz aus 
Nummer 4.6 der Leistungs- und Beför-
derungsgrundsätze).

II. Entscheidungsvorbehalt und Selbsteintritt

Angelegenheiten des Beamten-, Tarif- und 
Mitbestimmungsrechts von grundsätzlicher 
Bedeutung sind dem zuständigen Perso-
nalreferat des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur zur Entscheidung 
vorzulegen.

Die Rücknahme der übertragenen Befug-
nisse im Einzelfall oder im Allgemeinen, 
insbesondere aus Gründen einer gleichmä-
ßigen Personalentwicklung im Geschäfts-
bereich oder aus organisatorischen Grün-
den, bleibt vorbehalten.

III. Inkrafttreten

Dieser Erlass tritt zum 1. Februar 2020 in 
Kraft und ist befristet bis zum 31. Januar 
2025.
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Ausschreibung der Funktionsstellen 

Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-
Gr.

Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an 
das

1. Gymnasien

1.1 Altes  
Gymnasium

Flensburg Leiterin/Leiter 
der Orientie-
rungsstufe *)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum 1. August 
2020. **)

Ministerium für 
Bildung, Wissen-
schaft und Kultur  
des Landes 
Schleswig- 
Holstein
III 324
Postfach 7124
24171 Kiel

1.2 Hermann-
Tast-Schule

Husum Leiterin/Leiter 
der Mittelstufe *)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum 1. August 
2020. **)

Ministerium für 
Bildung, Wissen-
schaft und Kultur  
des Landes 
Schleswig- 
Holstein
III 324
Postfach 7124
24171 Kiel

1.3 Theodor-
Storm-Schule

Husum Leiterin/Leiter 
der Orientie-
rungsstufe *)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum 1. August 
2020. **)

Ministerium für 
Bildung, Wissen-
schaft und Kultur  
des Landes 
Schleswig- 
Holstein
III 324
Postfach 7124
24171 Kiel

1.4 Auguste-Vik-
toria-Schule

Itzehoe Koordinatorin/
Koordinator für 
schulfachliche 
Aufgaben mit 
den Schwer-
punkten Medien- 
arbeit, Betreu-
ung des Ganz-
tagsangebots 
und Koopera-
tion mit außer-
schulischen 
Partnern *)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt. **)

Ministerium für 
Bildung, Wissen-
schaft und Kultur  
des Landes 
Schleswig- 
Holstein
III 325
Postfach 7124
24171 Kiel

*) Es wird vorausgesetzt, dass Bewerberinnen und Bewerber Lehrkräfte der Laufbahn 
Gymnasien sind. Siehe Aufgabenbeschreibung Nachrichtenblatt Nummer 7/1998  
Seite 266 folgende.

**) Auf die Erprobungszeit gemäß § 20 Absatz 2 Nummer 3 Landesbeamtengesetz wird 
hingewiesen. Sie beträgt im Schulbereich ein Jahr. Beförderung und Einweisung in die 
Planstelle nach Vorliegen der laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.
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Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-
Gr.

Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an 
das

1.5 Klaus-Harms-
Schule

Kappeln stellvertretende 
Schulleiterin/
stellvertretender 
Schulleiter *)

A 15 Z Aufgaben-
übertragung 
zum 1. August 
2020. **)

Ministerium für 
Bildung, Wissen-
schaft und Kultur  
des Landes 
Schleswig- 
Holstein
III 324
Postfach 7124
24171 Kiel

1.6 Coppernicus-
Gymnasium

Norder-
stedt

Leiterin/Leiter 
der Oberstufe 
*)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt. **)

Ministerium für 
Bildung, Wissen-
schaft und Kultur  
des Landes 
Schleswig- 
Holstein
III 321
Postfach 7124
24171 Kiel

1.7 Schulzentrum 
Sylt

Die Schule ist 
ein Gymnasi-
um mit Ge-
meinschafts-
schulteil.

Sylt stellvertretende 
Schulleiterin/
stellvertretender 
Schulleiter ***)

A 13 Z 
oder 
A 14 Z 
oder 
A 15 Z

Aufgaben-
übertragung 
zum 1. August 
2020. **)

Ministerium für 
Bildung, Wissen-
schaft und Kultur  
des Landes 
Schleswig- 
Holstein
III 324
Postfach 7124
24171 Kiel

*) Es wird vorausgesetzt, dass Bewerberinnen und Bewerber Lehrkräfte der Laufbahn 
Gymnasien sind. Siehe Aufgabenbeschreibung Nachrichtenblatt Nummer 7/1998  
Seite 266 folgende.

**) Auf die Erprobungszeit gemäß § 20 Absatz 2 Nummer 3 Landesbeamtengesetz wird 
hingewiesen. Sie beträgt im Schulbereich ein Jahr. Beförderung und Einweisung in die 
Planstelle nach Vorliegen der laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.

***) Bewerben können sich Lehrkräfte für das Lehramt an Gymnasien und Lehrkräfte für das 
Lehramt an Gemeinschaftsschulen. Die Besoldung erfolgt laufbahnbezogen. Siehe Auf-
gabenbeschreibung Nachrichtenblatt Nummer 7/1998 Seite 266 folgende.
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Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-
Gr.

Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an 
das

2. Gemeinschaftsschulen

2.1 Erich Kästner-
Gemein-
schaftsschule 
– mit Ober-
stufe –  
Schule der 
Stadt Elms-
horn

Elmshorn Koordinatorin/
Koordinator für 
schulfachliche 
Aufgaben mit 
dem Schwer-
punkt der Ko-
ordination der 
pädagogischen 
und organisato-
rischen Gestal-
tung der Arbeit 
in den Jahr-
gangsstufen 6 
bis 8 und im 
DaZ-Bereich 
 
Bewerberinnen 
und Bewerber 
mit der Lehr-
befähigung für 
Gymnasium, 
Realschule oder 
Grund- und 
Hauptschule

maxi-
mal  
A 15

Aufgaben-
übertragung 
zum 1. Febru-
ar 2020. ***)

Ministerium für 
Bildung, Wissen-
schaft und Kultur  
des Landes 
Schleswig- 
Holstein
III 332
Postfach 7124
24171 Kiel

3. Berufsbildende Schulen

3.1 RBZ am 
Schützenpark
Berufsbil-
dungszentrum 
der Landes-
hauptstadt 
Kiel

Kiel Leitung/ 
Koor dination 
der Abteilung 
Bau technik 
(BS Bau-Unter-
stufe, BFBA, 
Zimmerer) *)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum nächst-
möglichen 
Termin. ***)

RBZ am  
Schützenpark
Westring 100
24114 Kiel
RBZ Technik

3.2 Regionales 
Berufsbil-
dungszentrum 
Technik der 
Landeshaupt-
stadt Kiel

Kiel Leitung der 
Abteilung Beruf-
liches Gymna-
sium **)

A 15/
EG 15

Aufgaben-
übertragung 
zum 1. Feb-
ruar 2020. 
***)

RBZ Technik
Regionales Be-
rufsbildungszent-
rum Technik
Sophie-Scholl-
Straße 9
24143 Kiel

*) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können das spezielle Anforderungsprofil dieser 
Stelle beim RBZ am Schützenpark, Westring 100 in 24114 Kiel anfordern.

**) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können das spezielle Anforderungsprofil dieser 
Stelle RBZ Technik, Sophie-Scholl-Straße 9 in 24143 Kiel anfordern.

***) Auf die Erprobungszeit gemäß § 20 Absatz 2 Nummer 3 Landesbeamtengesetz wird hin-
gewiesen. Sie beträgt im Schulbereich ein Jahr. Beförderung und Einweisung in die Plan-
stelle nach Vorliegen der laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.
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Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-
Gr.

Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an 
das

3.3 Regionales 
Berufsbil-
dungszentrum 
Wirtschaft der 
Landeshaupt-
stadt Kiel, 
rechtsfähige 
Anstalt des 
öffentlichen 
Rechts

Kiel Leitung/ 
Koordination 
Berufsschule 
(Kaufmann/ 
Kauffrau für 
Groß- und 
Außenhandel 
und Automobil-
kaufmann/
Automobil-
kauffrau sowie 
Fachlagerist/
Fachlageristin, 
Gesamtorgani-
sation der IHK-
Berufsschulprü-
fungen inklusive 
Vertretungspla-
nung *)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum 1. August 
2020. ***)

RBZ Wirtschaft 
der Landes-
hauptstadt Kiel
Westring 444
24118 Kiel

3.4 Emil-Possehl-
Schule  
Berufliche 
Schule der 
Hansestadt 
Lübeck

Lübeck Abteilungslei-
tung der Ab-
teilung „Metall-
technik“ **)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum 1. Feb-
ruar 2020. 
***)

Emil-Possehl-
Schule
Berufliche Schule 
der Hansestadt 
Lübeck
Georg-Kerschen-
steiner-Straße 27
23554 Lübeck

*) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können das spezielle Anforderungsprofil 
dieser Stelle beim RBZ Wirtschaft . Kiel, Westring 444 in 24118 Kiel anfordern.

**) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können das spezielle Anforderungsprofil 
dieser Stelle bei der Emil-Possehl-Schule, Berufliche Schule der Hansestadt Lübeck, 
Georg-Kerschensteiner-Straße 27 in 23554 Lübeck anfordern.

***) Auf die Erprobungszeit gemäß § 20 Absatz 2 Nummer 3 Landesbeamtengesetz wird 
hingewiesen. Sie beträgt im Schulbereich ein Jahr. Beförderung und Einweisung in die 
Planstelle nach Vorliegen der laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.

 Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis müssen die fachlichen und pädagogischen (ausbil-
dungs- und prüfungsmäßigen) Voraussetzungen für die Einstellung in das Beamtenver-
hältnis (Studienrätin/Studienrat) erfüllen.
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Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-
Gr.

Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an 
das

3.5 Emil-Possehl-
Schule  
Berufliche 
Schule der 
Hansestadt 
Lübeck

Lübeck Stabsstelle 
für schulart-
übergreifende 
Aufgaben, 
insbesondere 
Management 
und administra-
tive Abwicklung 
abteilungs-
übergreifender 
Projekte wie  
z. B. Qualitäts-
management, 
schulweite Da-
tenerhebungen, 
Aufbau einer 
kollaborativen 
Arbeitsumge-
bung und An-
deres in enger 
Abstimmung mit 
der Schullei-
tung *)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt. **)

Emil-Possehl-
Schule
Berufliche Schule 
der Hansestadt 
Lübeck
Georg-Kerschen-
steiner-Straße 27
23554 Lübeck

*) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können das spezielle Anforderungsprofil 
dieser Stelle bei der Emil-Possehl-Schule, Berufliche Schule der Hansestadt Lübeck, 
Georg-Kerschensteiner-Straße 27 in 23554 Lübeck anfordern.

**) Auf die Erprobungszeit gemäß § 20 Absatz 2 Nummer 3 Landesbeamtengesetz wird 
hingewiesen. Sie beträgt im Schulbereich ein Jahr. Beförderung und Einweisung in die 
Planstelle nach Vorliegen der laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.

 Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis müssen die fachlichen und pädagogischen (ausbil-
dungs- und prüfungsmäßigen) Voraussetzungen für die Einstellung in das Beamtenver-
hältnis (Studienrätin/Studienrat) erfüllen.
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Koordinatoren-Stellen für 
schulfachliche Aufgaben 
an Gemeinschaftsschulen 
und Förderzentren

An den Gemeinschaftsschulen und Förder-
zentren werden weitere Stellen von Konrekto-
rinnen und Konrektoren als Koordinatorinnen 
und Koordinatoren für schulfachliche Aufga-
ben ausgeschrieben. 

In der nachfolgenden Auflistung wird jeweils 
eine Kernaufgabe der künftigen Koordina-
torinnen und Koordinatoren genannt. Zur 
Festlegung des jeweiligen Aufgabenprofils im 
Detail sind innerhalb des Schulleitungsteams 
entsprechende Absprachen zu treffen. Zur 
Orientierung kann dabei die Aufgabenbe-
schreibung unter Ziffer VII Absatz 3 des Er-
lasses vom 18. Mai 1998 - III 4 - 0332.3 (NBl. 
MBWFK. Seite 266) verwendet werden.

Den Schulen steht für die Wahrnehmung der 
Koordinierungsfunktionen gemäß § 7 des 
Leitungszeiterlasses (Erlass zur Bemessung 
des schulischen Zeitbudgets für die Wahr-
nehmung von Leitungsaufgaben sowie für die 
pädagogische Arbeit und für Schulentwick-
lung vom 31. August 2010, NBl. MBK. Seite 
277) ein Zeitbudget zur Verfügung. 

Für die ausgeschriebenen Koordinatoren-
stellen können sich grundsätzlich Lehrkräfte 
der an der jeweiligen Schulart vertretenen 
Laufbahnen bewerben. Lehrkräfte mit der 
Laufbahnbefähigung für Sonderschulen 
kommen jedoch nur für die Koordination des 
Förderzentrumsteils in Frage. Die Auswahl-
entscheidungen werden jeweils nach Eignung 
und Leistung getroffen. Die Laufbahn der 
Bewerberinnen und Bewerber ist dabei ohne 
Belang. 

Die Landesregierung setzt sich für die Be-
schäftigung schwerbehinderter Menschen 
ein. Daher werden schwerbehinderte Bewer-
berinnen und Bewerber bei entsprechender 
Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleich-
gewicht zwischen weiblichen und männlichen 
Beschäftigten zu erreichen. Frauen werden 
daher bei gleichwertiger Qualifikation im Rah-
men der gesetzlichen Möglichkeiten vorrangig 
berücksichtigt.

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich 
Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 
bewerben. Auf die Vorlage von Lichtbildern/
Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich 
und bitten daher, hiervon abzusehen. 

Nach Auswahl der Bewerberinnen und Be-
werber erfolgt zunächst die Übertragung der 
Aufgaben. Beförderung und Einweisung in 
die Planstelle werden nach einer Erprobung 
gemäß § 20 Absatz 2 Nummer 3 Landesbe-
amtengesetz (LBG) und bei Vorliegen der 
laufbahn- und haushaltsrechtlichen Vorausset-
zungen vorgenommen.

Bitte achten Sie auf die nachstehenden allge-
meinen Hinweise, die entsprechend anzuwen-
den sind.

Bewerbungen sind über das zuständige 
Schulamt auf dem Dienstweg an das Ministe-
rium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des 
Landes Schleswig-Holstein - III 30 - zu rich-
ten. Die Schulen, für die Sie sich bewerben, 
werden von hier aus über die eingegangenen 
Bewerbungen informiert.

Bitte verzichten Sie aus Gründen des Um-
weltschutzes auf die Verwendung von Kunst-
stoffmappen und Plastikhüllen.
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Schulart: Gemeinschaftsschulen

Schule Bezeichnung 
der Stelle 
Bes.-Gruppe

Zeitpunkt 
der 
Besetzung

Aufgabe/Koordination Bewerbungen 
an das

Friedrich-Junge- 
Gemeinschafts-
schule, Grund- 
und Gemein-
schaftsschule der 
Landeshauptstadt 
Kiel

Koordinatorin/
Koordinator

max. A 15
Die Besoldung 
erfolgt lehr-
amtsbezogen.

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

Koordination der päda-
gogischen und organi-
satorischen Gestaltung 
der Arbeit in den Jahr-
gangsstufen 7 bis 10

Ministerium  
für Bildung,  
Wissenschaft 
und Kultur 
III 30 
Brunswiker 
Straße 16 - 22 
24105 Kiel

Emanuel-Geibel-
Schule, Gemein-
schaftsschule 
der Hansestadt 
Lübeck

Koordinatorin/
Koordinator

max. A 14 Z
Die Besoldung 
erfolgt lehr-
amtsbezogen.

1. August 
2020

Koordination der päda-
gogischen und organi-
satorischen Gestaltung 
der Arbeit in den Jahr-
gangsstufen 5 und 6

Ministerium  
für Bildung,  
Wissenschaft 
und Kultur 
III 30 
Brunswiker 
Straße 16 - 22 
24105 Kiel

Grund- und  
Gemeinschafts-
schule Mildstedt

Kreis Nordfries-
land

Koordinatorin/
Koordinator

max. A 14 Z
Die Besoldung 
erfolgt lehr-
amtsbezogen.

1. August 
2020

Koordination der päda-
gogischen und organi-
satorischen Gestaltung 
der Arbeit in den Jahr-
gangsstufen 7 bis 10

Ministerium  
für Bildung,  
Wissenschaft 
und Kultur 
III 30 
Brunswiker 
Straße 16 - 22 
24105 Kiel

Grund- und  
Gemeinschafts-
schule im 
Quellen tal in 
Pinneberg

Kreis Pinneberg

Koordinatorin/
Koordinator

A 13 
(GH-Lehramt)

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

Koordination von 
Grundschulangelegen-
heiten

Ministerium  
für Bildung,  
Wissenschaft 
und Kultur 
III 30 
Brunswiker 
Straße 16 - 22 
24105 Kiel

Schule am 
Schiffsthal,  
Gemeinschafts-
schule in Plön

Kreis Plön

Koordinatorin/
Koordinator

max. A 14 Z
Die Besoldung 
erfolgt lehr-
amtsbezogen.

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

Koordination der päda-
gogischen und organi-
satorischen Gestaltung 
der Arbeit in den Jahr-
gangsstufen 5 und 6

Ministerium  
für Bildung,  
Wissenschaft 
und Kultur 
III 30 
Brunswiker 
Straße 16 - 22 
24105 Kiel
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Schule Bezeichnung 
der Stelle 
Bes.-Gruppe

Zeitpunkt 
der 
Besetzung

Aufgabe/Koordination Bewerbungen 
an das

Theodor-Heuss-
Gemeinschafts-
schule in Preetz

Kreis Plön

Koordinatorin/
Koordinator

max. A 15
Die Besoldung 
erfolgt lehr-
amtsbezogen.

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

Koordination der päda-
gogischen und organi-
satorischen Gestaltung 
der Vorbereitungen auf 
die Schulabschlüsse

Ministerium  
für Bildung,  
Wissenschaft 
und Kultur 
III 30 
Brunswiker 
Straße 16 - 22 
24105 Kiel

Dannewerk-
schule, Gemein-
schaftsschule in 
Schleswig

Kreis Schleswig-
Flensburg

Koordinatorin/
Koordinator

max. A 14 Z
Die Besoldung 
erfolgt lehr-
amtsbezogen.

1. August 
2020

Koordination der päda-
gogischen und organi-
satorischen Gestaltung 
der Vorbereitungen auf 
die Schulabschlüsse

Ministerium  
für Bildung,  
Wissenschaft 
und Kultur 
III 30 
Brunswiker 
Straße 16 - 22 
24105 Kiel

Gemeinschafts-
schule am Semi-
narweg in Bad 
Segeberg

Kreis Segeberg

Koordinatorin/
Koordinator

max. A 14 Z
Die Besoldung 
erfolgt lehr-
amtsbezogen.

1. August 
2020

Koordination der päda-
gogischen und organi-
satorischen Gestaltung 
der Arbeit in den Jahr-
gangsstufen 7 bis 10

Ministerium  
für Bildung,  
Wissenschaft 
und Kultur 
III 30 
Brunswiker 
Straße 16 - 22 
24105 Kiel
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Ausschreibung der Schulleiterstellen

Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

1. Grundschulen

1.1 Grundschule 
Wedding-
stedt
Alter Land-
weg 2
25795 Wed-
dingstedt

2. Ausschrei-
bung

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter *)

A 13 
(GH-Lehramt)

89 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

– einzügige Grundschule
– jahrgangsbezogenes Ler-

nen, ansprechend gestalte-
te Klassenräume teilweise 
mit Differenzierungsraum

– kooperatives, aufgeschlos-
senes, teamorientiertes 
Kollegium

– Betreute Grundschule von 
7.00 Uhr bis max. 16.00 Uhr

– enge Einbindung der Schule 
in das Gemeindeleben (Dorf-
fest, Vogelschießen) sowie 
engagierte Elternschaft und 
aktiver Förderverein

– vielfältiges Schulleben mit 
jährlich wiederkehrenden 
Veranstaltungen wie z. B.  
Bundesjugendspiele, Spon-
soren- und Stundenlauf, 
thematisch wechselnde 
Projekttage wie z. B. 
„Wattenmeer“, „Zirkus“, 
Kino- und Theaterfahrten, 
Teilnahme an 6K-United, 
Schulausflüge, Advents-
basteln und -singen, Weih-
nachtsfeier, Teilnahme an 
Wettbewerben wie z. B. 
Mathe-Olympiade, Schöler 
leest platt

– Teilnahme am EU-Pro-
gramm „Schulobst und 
Gemüse“

– Großsporthalle und zahlrei-
che Fach- und Differenzie-
rungsräume (PC-, Kunst- 
und Musikraum)

– Arbeitsgemeinschaften  
im Sinne des Sportprofils  
„Sport & Gesundheit sowie  
„Musik“ wie z. B. „Schul-
chor“, „Orff-AG“, „Hand-
ball-AG“, „Ballsport-AG“, 
„Fit- und gesund“
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

– Kooperation mit dem 
Sportverein

– Schwimmunterricht in Jahr-
gangsstufe 3 und 4

– gute sächliche Ausstattung 
sowie sehr geräumiges 
Schulgebäude mit attraktiv 
gestaltetem Schulgelände 
und großem Sportplatz

– Schülerbücherei
– Gemeindebücherei im 

Haus
– aktive und enge Zusam-

menarbeit mit der Nachbar-
Kita (gemeinsame Eltern-
abende, Teilnahme an 
schulischen Aktionen)

– Patensystem Jahrgangs-
stufe 1 und 4

Schulamt des 
Kreises Dith-
marschen
Stettiner Stra-
ße 30
25746 Heide

1.2 Grundschule 
Wohltorf
Alter Knick 22
21521 Wohl-
torf

2. Ausschrei-
bung

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter *)

A 13 
(GH-Lehramt)

163 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

– zweizügige Grundschule
– Offene Ganztagsschule
– engagiertes, kooperatives 

Kollegium
– konstruktive Zusammenar-

beit mit engagierten Eltern, 
dem Förderverein und dem 
Schulträger

– gute räumliche und sachli-
che Ausstattung

– gute technische Ausstat-
tung (Internetzugang, 
Tablets, E-Screens)

– Schulung der Medienkom-
petenz ab Jahrgangsstufe 1

– aktives Schulleben (Feste, 
Ausflüge, Theaterauffüh-
rungen, Autorenlesungen, 
Teilnahme an Sportwettbe-
werbungen)

Schulamt  
des Kreises 
Herzogtum 
Lauenburg
Barlach-
straße 5
23909 Ratze-
burg
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

1.3 Grundschule 
Hafenstraße
Hafenstra-
ße 1-3
25336 Elms-
horn

2. Ausschrei-
bung

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter *)

A 13 
(GH-Lehramt)

236 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

– dreizügige Grundschule, 
Stadtschule mit Kindern 
aus allen sozialen Schichten

– multiprofessionelles Mit-
arbeiterteam (Lehrkräfte, 
Schulsozialpädagogin, 
Schulassistentinnen, Er-
zieher/innen, Integrations-
helfer/innen, Unterstützung 
durch Förderzentrumslehr-
kräfte)

– kooperatives, sehr enga-
giertes Kollegium

– Betreuung von 7.00 bis 
17.00 Uhr in enger Vernet-
zung zum Schulvormittag; 
die Weiterentwicklung zur 
OGTS ist geplant

– inklusive Arbeit in allen 
Klassen und in der Betreu-
ung, Schule für alle Kinder

– differenzierte Unterrichts-
angebote um individuelle 
Lernwege zu ermöglichen

– Grundschule mit noten-
freier Leistungsbewertung

– zertifizierte Präventions-
schule

– PC-Raum, digitale Vernet-
zung der Klassenräume im 
Aufbau

– ganzheitliches und forschen-
des Lernen (Forscherhaus)

– naturnahes Schulgelände 
mit Schulgarten

– Teilnahme am EU-Schulpro-
gramm Obst und Gemüse

– Klasse 2000
– klassen- und jahrgangs-

übergreifende Werkstatt-
angebote in der 3. und 4. 
Jahrgangsstufe

– Partizipation der Schüler/
innen durch Klassenrat, 
Schülerforum, Streit-
schlichter

– umfangreiche DaZ- 
Förderung
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

– Sprint-Angebot als vorschu-
lische Fördermaßnahme

– Ausbildungsschule
– verlässliche und konstruk-

tive Zusammenarbeit mit 
dem Schulträger

– umfangreiche Netzwerkar-
beit mit außerschulischen 
Kooperationspartnern 
regional und überregional

– enge Vernetzung mit den 
zuständigen Förderzentren

– Stadtteilarbeit
– historisches, 130 Jahre 

altes, gepflegtes und reno-
viertes Schulgebäude

Schulamt des 
Kreises Pinne-
berg
Kurt-Wagener-
Straße 11
25337 Elms-
horn

1.4 Heinrich-
Eschenburg-
Schule
Schulstraße 5
25488 Holm

4. Ausschrei-
bung

Schulleiterin/
Schulleiter *)

A 13 Z 
(GH-Lehramt)

126 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

– ein- bis zweizügige Grund-
schule

– aufgeschlossenes, koope-
rativ arbeitendes Team, be-
stehend aus fünf Lehrkräften, 
einer Schulassistentin und  
einem Schulsozialarbeiter

– Unterstützung durch För-
derzentrumslehrkraft

– jährliche Aktivitäten: Bun-
desjugendspiele, Lauftag, 
Adventssingen, Bastel-
vormittag, Teilnahme beim 
Känguruwettbewerb, 
Malwettbewerb, Antolin, 
Zahlenzorro

– im 4-Jahres-Rhythmus: Weih-
nachtsbasar, Zirkuswoche, 
Schulfest, Projektwoche

– Gewaltprävention, Kon-
fliktlotsen, Klassen- und 
Schülerrat

– Dreifeldsporthalle
– engagierter Schulträger; 

gute räumliche Ausstattung
– digitale Ausstattung: Smart-

board, Beamer, Schüler-
laptops und Schülertablets

– in Planung: Ausbau der 
modernen Medien im Un-
terrichtsalltag

– Schwimmunterricht im 
4. Jahrgang
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

– konstruktive Zusammenar-
beit mit den Eltern

– aktiver Schulverein
– Zusammenarbeit mit den 

ortsansässigen Kitas und 
anderen außerschulischen 
Einrichtungen, wie z. B. 
der Stadtbücherei

– Teilnahme am Gemeinde-
leben, wie z. B. Ernte-
dankumzug und Senioren-
weihnachtsfeier

– Betreuung gewährleistet 
nach dem Unterricht bis 
16.00 Uhr, am Freitag bis 
14.30 Uhr

Schulamt des 
Kreises Pinne-
berg
Kurt-Wagener-
Straße 11
25337 Elms-
horn

1.5 Schule Mast-
brook
Ostland-
straße 44
24768 
Rendsburg

Schulleiterin/
Schulleiter *)

A 14 Z 
(GH-Lehramt)

200 Schüler/
innen

1. August 
2020

– zwei- bis dreizügige 
Grundschule

– Stadtteilschule mit enger 
Kooperation zum Förder-
zentrum Lernen, den Kitas 
und dem Familienzentrum

– Fokus auf Prävention und 
Unterstützung der Kinder 
zum Gelingen der Inklusion

– Perspektivschule seit 
01.08.2019, damit sehr 
gute Personal-, Finanz-, 
Fortbildungs- und Coach-
ingmöglichkeiten

– aufeinander abgestimmte 
Konzepte im Schulprogramm  
mit Jahresarbeitsplan

– Kulturschule mit breit gefä-
chertem Angebot u.a. Ko-
operation mit dem Landes-
theater Schleswig-Holstein

– große Angebotspalette der 
Offenen Ganztagsschule

– Schulfrühstück mit dem 
EU Programm „Obst und 
Gemüse“

– kooperatives und engagier-
tes Kollegium, das offen, 
transparent und lösungs-
orientiert arbeitet und so 
die Qualität der Unterrichts  
und Erziehungsarbeit der 
Schule sichert

Schulamt 
des Kreises 
Rendsburg-
Eckernförde
Kaiserstraße 8
24768 Rends-
burg
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

1.6 Grundschule 
Gottfried- 
Keller-Straße
Sandweg 39b
22848 Nor-
derstedt

3. Ausschrei-
bung

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter *)

A 13 
(GH-Lehramt)

211 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

– zwei- bis dreizügige Offene 
Ganztagsgrundschule

– Zukunftsschule der Stufe 3,  
Energiesparschule, Ausbil-
dungsschule

– engagiertes, kooperativ 
arbeitendes Kollegium, 
das im steten Austausch 
zum Betreuungsteam des 
Nachmittags steht

– aktive Elternschaft, Schul-
verein

– Klassenräume zum Teil mit 
Gruppenräumen, Werk-
raum, Aula, Sporthalle mit 
Außengelände, gute sächli-
che Ausstattung

– Englischunterricht ab Jahr-
gangsstufe 1, Schwimm-
unterricht in Jahrgangsstu-
fe 3, Frühradfahren in der 
Eingangsstufe

– großes Angebot von Ar-
beitsgemeinschaften

– Schulgelände mit vielfälti-
gen Spielmöglichkeiten

– aktives Schulleben: jähr-
liche Aktionswoche und 
Projekttage zu Themen der  
Nachhaltigkeit, eigener 
Schul laden, Ausflugstage, 
Klassenfahrten, Teilnahme 
an verschiedensten sportli-
chen Veranstaltungen und 
Wettkämpfen, Autorenle-
sungen u.v.m.

– konstruktive Zusammenar-
beit mit dem Förderzentrum,  
dem Zentrum für koopera-
tive Erziehungshilfe, der 
Schulsozialarbeit und der 
Schulassistenz, den Kitas  
des Einzugsbereichs und 
den weiterführenden Schulen

– regelmäßige Zusammen-
arbeit mit Kirche, Polizei, 
Stadtbücherei, Bücherbus 
und anderen Kooperations-
partnern

Schulamt des 
Kreises Sege-
berg
Hamburger 
Straße 30
23795 Bad 
Segeberg
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

1.7 Grundschule 
Harkshörn
Harkshörner 
Weg 12
22844 Nor-
derstedt

Schulleiterin/
Schulleiter *)

A 14 
(GH-Lehramt)

162 Schüler/
innen

1. August 
2020

– zweizügige Grundschule  
mit Hortbetreuung („Frosch-
nest e.V.“) vor und nach 
dem Unterricht (7.00 bis 
16.00 Uhr), Mittagessen und 
Hausaufgabenbetreuung

– engagiertes und koopera-
tives Schulteam mit neun 
Lehrkräften, einer Schulas-
sistentin und Schulbegleitern

– aktive Elternschaft, enga-
gierter Förderverein

– gute Zusammenarbeit mit 
Förderzentren, Kitas, Kir-
che, Sportvereinen u.v.m.

– Musikraum, PC-Raum, 
Turnhalle, Schulküche, 
Horträume, Schulwald, 
Sportplatz sind vorhanden

– Förderung der Selbststän-
digkeit der Schüler/innen 
(Klassenrat, Schülerdienste)

– lebendiges Schulleben 
(Projektwoche, Schulfest,  
Lernen an außerschuli-
schen Orten, Klassenrei-
sen, Fasching, Bundes-
jugendspiele, Lauftage, 
„Schüler lesen vor“, An-
tolin, Zahlenzorro, Bü-
cherbus, Teilnahme am 
Enrichmentprogramm, 
Sport-AGs u.v.m.)

– im Umbau zur OGGS
– geplante Dreizügigkeit zum 

Schuljahr 2020/21

Schulamt des 
Kreises Sege-
berg
Hamburger 
Straße 30
23795 Bad 
Segeberg
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

1.8 Fehrs-Schule
Fehrsstra-
ße 16
25524 Itze-
hoe

4. Ausschrei-
bung

Schulleiterin/
Schulleiter *)

A 14  
(GH-Lehramt)

331 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

– dreizügige Grundschule
– Offene Ganztagsschule 

(07.00 bis 17.00 Uhr)
– Referenzschule „Ganztägig 

Lernen“ mit vielen Projekt-
angeboten

– Zukunftsschule Schleswig-
Holstein

– aufgeschlossenes, enga-
giertes, teamorientiertes 
Kollegium

– multiprofessionelles Unter-
stützerteam: Schulsozialar-
beiterin, Schulassistenten, 
Sonderpädagogen, Tan-
demlehrkraft

– besondere Klassen:  
KuS (Komm und Sprich) 
und DaZ

– aktives Schulleben: Schul-
feste, Fasching, vielfältige 
Sportveranstaltungen, Le-
sungen, Theaterbesuche

– Gewaltprävention: Klas-
senrat, Schülerrat, Streit-
schlichter, Schüler als 
Fußballschiedsrichter

– Rhythmisierung in 60-Mi-
nuten-Stunden, besondere 
Pausenangebote, individu-
elle Lernzeiten und Projek-
te nach dem Unterricht

– besondere unterrichtliche 
Projekte: Geige spielen, 
Schulgarten

– EDV-Raum, Schülerbüche-
rei (durch Eltern betreut), 
neue Sporthalle, Mensa

– gute Zusammenarbeit mit 
den Kitas

– konstruktive Zusammen-
arbeit mit den anderen 
Schulen in Itzehoe

– gute Zusammenarbeit mit 
Eltern und Förderverein

– Ausbildungsschule

Schulamt des 
Kreises Stein-
burg
Viktoriastra-
ße 16-18
25524 Itzehoe

*)  Die Befähigung für das Lehramt an Grundschulen oder für das Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen ist erforderlich.
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

2. Förderzentren

2.1 Max von der 
Grün-Schule
Förderzent-
rum mit dem 
Schwerpunkt 
körperliche 
und moto-
rische Ent-
wicklung
Elbestraße 10
24943 Flens-
burg

2. Ausschrei-
bung

Schulleiterin/
Schulleiter

A 14 Z 
(SoS-Lehramt)

58 Schüler/
innen intern,
51 Schüler/
innen vom 
Förderzent-
rum inklusiv 
betreut

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

– engagiertes, kooperatives, 
aufgeschlossenes und 
verantwortlich handeln-
des Kollegium, bestehend 
derzeit aus elf Sonder-
schullehrkräften, drei Ver-
tretungslehrkräften, einem 
Erzieher, zwei sozialpäda-
gogischen Assistentinnen, 
zwei Therapeutinnen, drei 
Lehrkräften in Ausbildung 
sowie Lesepatinnen und 
Schulbegleiter/innen

– enge Zusammenarbeit mit 
der Elternschaft und dem 
Förderverein der Schule

– Offene Ganztagsschule mit 
Mittagessen, Betreuungs- 
sowie Freizeitangeboten

– Ausbildungsschule
– intensive interne und exter-

ne Fortbildungsarbeit
– kooperative Zusammenar-

beit mit den Förderzentren 
der Schwerpunkte Lernen, 
Sprache und emotionale 
und soziale Entwicklung, 
dem Zentrum für koopera-
tive Erziehungshilfe, dem 
Förderzentrum mit dem 
Schwerpunkt Geistige Ent-
wicklung, den Beratungs-
lehrkräften im Bereich des 
Förderschwerpunktes der 
umliegenden Kreise, den 
Landesförderzentren Se-
hen und Hören, den wei-
teren Förderzentren des 
Schwerpunktes des Lan-
des Schleswig-Holstein

– zuständig für den Arbeits-
bereich Beratung und 
Unterstützung im Förder-
schwerpunkt körperliche 
und motorische Entwick-
lung (BUK) in der Stadt 
Flensburg
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

– zuständiges Förderzentrum  
mit dem Schwerpunkt kör-
perliche und motorische 
Ent wicklung für die Kreise 
Flensburg, Schleswig-Flens-
burg und Nordfriesland

– zurzeit sieben klassenüber-
greifende Lerngruppen 
(Jahrgangsstufen 1 bis 9) 
am Standort, Schüler/in-
nen mit den Förderschwer-
punkten körperliche und 
motorische Entwicklung, 
Sehen, Hören, Autismus

Schulamt der 
Stadt Flens-
burg
Am Pferde-
wasser 6
24937 Flens-
burg

2.2 Schule Wil-
helmshöhe
Förderzent-
rum mit dem 
Schwerpunkt 
geistige Ent-
wicklung
Schwartauer 
Allee 132
23554 Lü-
beck

2. Ausschrei-
bung

Schulleiterin/
Schulleiter

A 14 Z 
(SoS-Lehr-
amt)

100 Schüler/
innen intern,
25 Schüler/
innen vom 
Förderzent-
rum inklusiv 
betreut

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

– Förderung der Schüler/in-
nen in ihrer Schullaufbahn 
sowohl am Förderzentrum 
als auch an allgemeinen 
und beruflichen Schulen

– Erfüllung der Aufgabenfel-
der des Unterrichts, der 
Diagnostik, der Prävention 
und der Integration

– Lernorte zwischen Schon-
raum und Teilhabe angebo-
ten: zwölf Jahrgangsklas-
sen in der Stammschule, 
Campusklassen, 2 Berufs-
schulen und ab Schuljahr 
2020/21 im Primarbereich 
der Baltic-Schule, inklusive 
Beschulung in den Jahr-
gangsstufen 1 bis 9 der 
Baltic-Schule (Grund- und 
Gemeinschaftsschule)

– regelmäßige Zusammenar-
beit mit den Landesförder-
zentren Hören und Sehen

– täglich Offene Ganztags-
angebote durch Schulver-
ein, Ferienbetreuung, jähr-
liche Schulwanderfahrten, 
Kooperation mit außerschu-
lischen Lernorten, spezielle 
Förderkonzepte, Schule in 
Bewegung, Schwimmunter-
richt ab Jahrgangsstufe 1 
wöchentlich, schulinternes 
Curriculum, Stufenkonzep-
te und Schulprogramm
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

– Medienkonzept, Internetzu-
gang, Beamer-Ausstattung

– Teilnahme der Arbeitsvor-
bereitungsklassen am ÜSB-
Projekt, Berufswahl-Siegel 
seit 2017, AVK nimmt den 
beruflichen Bildungsauf-
trag der beruflichen Schu-
len wahr und bietet mit 
eigenem Werkstufenkon-
zept inklusiven, kooperati-
ven und praxisorientierten 
Unterricht in Berufsschulen

Schulamt in 
der Hanse-
stadt Lübeck
Kronsforder 
Allee 2-6
23560 Lübeck

2.3 Schule Am 
Hochkamp
Förderzent-
rum mit dem 
Schwerpunkt 
Lernen
Am Hoch-
kamp
23611 Bad 
Schwartau

Schulleiterin/
Schulleiter

A 14 Z (SoS-
Lehramt)

54 Schüler/
innen intern,
123 Schüler/
innen vom 
Förderzent-
rum inklusiv 
betreut

1. August 
2020

– Förderschwerpunkte Ler-
nen, Sprache, emotionale 
und soziale Entwicklung 
an neun Grundschulen, 
zwei Grund- und Gemein-
schaftsschulen, drei Ge-
meinschaftsschulen, drei 
Gymnasien

– enge konzeptionelle Zu-
sammenarbeit mit allen 
Schulen im Einzugsbereich

– inklusive Maßnahmen in 
allen Schulen im Einzugs-
bereich in den Schwer-
punkten L, S, E

– präventive Maßnahmen 
in den Grundschulen im 
Einzugsbereich Jahrgangs-
stufen 1 bis 4

– präventive Maßnahmen in 
den Kitas

– zeitlich begrenzte Inten-
sivkurse im Bereich Lesen 
und Basiskompetenzen 
Mathematik

– Beratungsangebote in 
den Bereichen schulische 
Erziehungshilfe, Lernen, 
Dyskalkulie

– Lerngruppen im Stamm-
haus: moderne Unterrichts-
struktur (WPK, Themen-
unterricht, Lernzeiten), 
Offene Ganztagsschule an 
drei Nachmittagen, Schul-
sozialarbeit
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

– enge kooperative Verbin-
dung zu den Förderzentren 
in der Umgebung

– engagiertes Kollegium, 
Ausbildungsschule

– enge Zusammenarbeit 
zwischen Schulleitung und 
Personalrat

– engagierter Schulträger
– sehr gute räumliche Aus-

stattung
– enge Zusammenarbeit im 

Schulleitungsteam

Schulamt des 
Kreises Ost-
holstein
Lübecker Stra-
ße 41
23701 Eutin

3. Gemeinschaftsschulen

3.1 Lilli-Martius-
Schule
Grund- und 
Gemein-
schaftsschule
Allgäuer Stra-
ße 30
24146 Kiel

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter

A 14 Z 
(GH-Lehramt)

oder
 
A 14 Z 
(RS-Lehramt/ 
Sekundar-
schullehr- 
kräfte Sek. I)

oder

A 15 
(Gym-Lehramt)

644 Schüler/
innen

1. August 
2020

– 56 Lehrkräfte
– teamorientierte Leitungs-

struktur
– Schulgebäude grundsaniert, 

gut ausgestattete Fachräu-
me, Räume für Naturwis-
senschaften im moderns-
ten Zustand, neue Mensa

– gute digitale Ausstattung
– Offener Ganztag mit viel-

fältigem Angebot
– 60-Minuten-Unterrichts-

stunden
– intensive Schulsozialarbeit 

(1,5 Planstellen)
– Inklusionsklassen in allen 

Jahrgangsstufen
– Ausbildungsschule
– umfassende Berufsorien-

tierung
– vielfältiges WPU-Angebot
– Auszeichnungen: PANA-

MA Wettbewerbssieger für 
angewandte Naturwissen-
schaften, Zukunftsschule, 
„Schule gegen Rassismus 
- Schule mit Courage“, 
preisgekröntes Schulgar-
tenprojekt

– multikulturelles Schulleben
– zahlreiche Kooperations-

vereinbarungen u.a. mit 
dem Gymnasium Elm-
schenhagen im gemeinsa-
men Schulzentrum
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

– Ausbildung zu Konfliktlot-
sen, Schülerlotsen und 
Schulsanitätern

– vertieftes Präventionskon-
zept, u.a. Gewaltpräventi-
on, Klasse 2000, Klassen-
rat, Lions Quest

– „Schule im Stadtteil“ - aus-
gezeichnete Vernetzung 
vor Ort

– Teilnahme am Enrichment-
Programm

– Homepage:  
www.lms-kiel.de

Schulamt Kiel
Andreas-Gayk-
Straße 31
24103 Kiel

3.2 Gotthard-
Kühl-Schule
Grund- und 
Gemein-
schaftsschule
Lortzingstra-
ße 27
23556 Lü-
beck

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter

A 14 
(GH-Lehramt)

oder

A 14 Z 
(RS-Lehramt/ 
Sekundar-
schullehr- 
kräfte Sek. I)

oder

A 15 
(Gym-Lehramt)

695 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

– zwei Standorte, ca. 500 
Meter voneinander entfernt

– in der Grund- und Ge-
meinschaftsschule jeweils 
dreizügig

– DaZ-Zentrum
– teamorientiertes Arbeiten 

auf allen Ebenen
– sehr aufgeschlossenes, 

pädagogisch-innovatives 
Kollegium

– vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit den zustän-
digen Förderzentren

– Einsatz von Schulbegleiter/
innen

– aktive Schulsozialarbeit 
sowohl in der Grund- als 
auch in der Gemein-
schaftsschule

– zur Mitarbeit bereite Eltern-
schaft

– Kooperation mit verschie-
denen Kitas

– gute sächliche Ausstattung
– großzügige Sportanlagen
– zertifizierte MINT-Schule
– ausgezeichnete Berufsori-

entierung
– Schule gegen Rassismus - 

Schule mit Courage
– Internet-ABC-Schule
– ausgezeichnet für weitere 

Projekte und verschiedene 
Unterrichtsmodelle
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

– selbstorganisiertes, koope-
ratives Lernen als Unter-
richtsprinzip

– Erwerb von sozialen Kom-
petenzen als Schlüssel-
qualifikationen für Kinder 
und Jugendliche, die zum 
Teil aus schwierigen Ver-
hältnissen stammen

– Inklusionsquote etwa 
11,5 %

– zahlreiche Schüler/innen 
mit Migrationshintergrund 
mit ca. 50 Herkunftsspra-
chen; erfolgreiche Erfah-
rungen bei der Integration

– notenfreie Leistungsbe-
wertung in den Jahrgangs-
stufen 5 und 6

– expandierende Betreute 
Grundschule, Träger: Mal-
teser / Lübeck

– breit aufgestelltes Netz-
werk zu verschiedensten 
Institutionen, Einrichtungen 
und Firmen

– Ausbildungsschule, Durch-
führung unterschiedlicher 
Praktika

– vielfältiges Schulleben, 
zum großen Teil im Jah-
resprogramm der Schule 
verankert (wöchentliche 
Lesestunde, Weihnachts-
feier, Feriensingen)

– in der Gemeinschaftsschu-
le großzügiger Schulhof 
als Erlebnisraum

– eigenständiger Schulverein
– Website: www.gks-luebeck. 

lernnetz.de

Schulamt in 
der Hanse-
stadt Lübeck
Kronsforder 
Allee 2-6
23560 Lübeck
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

3.3 Alfred-Nobel-
Schule
Gemein-
schaftsschule 
mit Oberstufe 
der Stadt 
Geesthacht

2. Ausschrei-
bung

Schulleiterin/
Schulleiter

Bewerbe-
rinnen und 
Bewerber 
mit Lehr-
befähigung 
Grund- und 
Hauptschule, 
Realschule 
oder Gymna-
sium

bei Vorliegen 
der laufbahn-
rechtlichen 
Voraussetzun-
gen
max. A 16

ca. 800 Schü-
ler/innen

1. Februar 
2020

– in der Regel vierzügige 
Sekundarstufe I mit ein bis 
zwei Integrationsklassen 
pro Jahrgang

– dreizügige Sekundarstufe II
– teamorientierte Leitungs-

struktur, Kollegium von ca. 
65 Lehrkräften

– Ausbildungsschule
– kollegiale Zusammenarbeit 

in Jahrgangsteams
– Tischgruppenarbeit im 

Pädagogischen Konzept 
verankert

– Klassenratsstunden in der 
Sek. I

– Projektunterricht in den 
Jahrgangsstufen 5 bis 8

– drei Vorhabenwochen pro 
Schuljahr

– enge Zusammenarbeit mit 
dem Förderzentrum

– Offene Ganztagsschule mit 
engagierter Leitung

– Schule gegen Rassismus / 
Schule mit Courage

– 60-Minuten Takt
– bewährtes Konzept zur 

Berufs- und Studienorien-
tierung mit eigener Be-
rufsorientierungsmesse im 
Zweijahresrythmus

– Teilnahme am Enrichment-
Programm

– Streitschlichter
– Schulsanitäter
– intensive Arbeit am Medien-

entwicklungskonzept
– 2 Computerräume, Fach-

räume größtenteils mit 
interaktiven Whiteboards 
ausgerüstet

– Beamer, Notebook und 
Dokumentenkamera in den 
Klassenräumen

– 3-Feld- Sporthalle mit 
Gymnastikraum

– Sportplatz und Freibad 
fußläufig erreichbar
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

– vielfältige Schul- und 
Sportveranstaltungen

– vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit der Elternvertre-
tung und dem aktiven 
Schulverein

– Verpflegungsangebot 
durch eine Mensa

– weitere Informationen finden  
Sie auf der Homepage: 
www.ans-geesthacht.de

Ministerium 
für Bildung, 
Wissenschaft 
und Kultur 
des Landes 
Schleswig-
Holstein
III 332
Postfach 7124
24171 Kiel

4. Gymnasien

4.1 Gymnasium 
Eckhorst
Bargteheide

Oberstudien-
direktorin/
Oberstudien-
direktor

A 16

rund 650 
Schüler/innen

1. Februar 
2021

Es wird vorausgesetzt, dass 
Bewerberinnen und Bewer-
ber Lehrkräfte der Laufbahn 
Gymnasien sind.
Das spezielle Anforderungs-
profil kann im Referat III 322 
des Ministeriums angefor-
dert werden. *)

Ministerium 
für Bildung, 
Wissenschaft 
und Kultur 
des Landes 
Schleswig-
Holstein
III 322
Postfach 7124
24171 Kiel

4.2 Kopernikus-
Gymnasium
Bargteheide

Oberstudien-
direktorin/
Oberstudien-
direktor

A 16

rund 790 
Schüler/innen

1. Februar 
2021

Es wird vorausgesetzt, dass 
Bewerberinnen und Bewer-
ber Lehrkräfte der Laufbahn 
Gymnasien sind.
Das spezielle Anforderungs-
profil kann im Referat III 322 
des Ministeriums angefor-
dert werden. *)

Ministerium 
für Bildung, 
Wissenschaft 
und Kultur 
des Landes 
Schleswig-
Holstein
III 322
Postfach 7124
24171 Kiel

4.3 Gymnasium 
Trittau

Oberstudien-
direktorin/
Oberstudien-
direktor

A 16

rund 870 
Schüler/innen

1. Februar 
2021

Es wird vorausgesetzt, dass 
Bewerberinnen und Bewer-
ber Lehrkräfte der Laufbahn 
Gymnasien sind.
Das spezielle Anforderungs-
profil kann im Referat III 322 
des Ministeriums angefor-
dert werden. *)

Ministerium 
für Bildung, 
Wissenschaft 
und Kultur 
des Landes 
Schleswig-
Holstein
III 322
Postfach 7124
24171 Kiel

*) Für das Bewerbungsverfahren sind die Bestimmungen des Erlasses aus „Ausschreibungs- 
und Auswahlverfahren zur Besetzung von Schulleiterstellen“ (NBl. 6/1997 vom 3. März 1997 
Seite 238 folgende) zu beachten. Der Bewerbung sollte neben den üblichen Unterlagen 
(Lebenslauf, Darstellung des beruflichen Werdeganges) möglichst bereits eine Anlassbeur-
teilung beigefügt sein, die sich am Anforderungsprofil dieser Schulleiterstelle orientiert.
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Allgemeine Hinweise

Bei Interesse an einer Bewerbung um eine 
Schulleiterstelle im Bereich der Grund- und 
Gemeinschaftsschulen sowie der Förderzent-
ren können ein detailliertes Schulprofil bei der 
Schule und „Hinweise zur Anfertigung und 
zum Verfahren der dienstlichen Beurteilung“ 
bei den Schulämtern angefordert werden.

Bewerbungen sind mit einer tabellarischen 
Darstellung des beruflichen Werdegangs 
innerhalb eines Monats nach Erscheinen des 
Nachrichtenblattes vorzulegen. Bewerberin-
nen und Bewerber, die sich bereits im Lan-
desdienst befinden, haben ihre Bewerbung 
auf dem Dienstweg vorzulegen. Bitte verzich-
ten Sie aus Gründen des Umweltschutzes auf 
die Verwendung von Kunststoffmappen und 
Plastikhüllen.

Die Landesregierung fordert ausdrücklich 
Frauen auf, sich zu bewerben. Bei gleich-
wertiger Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung werden Frauen im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten bevorzugt berück-
sichtigt.

Die Landesregierung setzt sich für die Be-
schäftigung von Menschen mit Behinderung 
ein. Daher werden schwerbehinderte Bewer-
berinnen und Bewerber bei entsprechender 
Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich 
Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 
bewerben. Auf die Vorlage von Lichtbildern/
Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich 
und bitten daher, hiervon abzusehen.

Richtet sich die Zuordnung einer Stelle zu ei-
ner Besoldungsgruppe nach der Schülerzahl, 
ist die endgültige Einstufung von der Entwick-
lung dieser Zahl abhängig. Maßgeblich ist die 
im Haushaltsplan ausgewiesene Planstelle/ 
Stelle. Daneben müssen die laufbahnrechtli-
chen Voraussetzungen erfüllt sein.

Gemäß § 49 Mitbestimmungsgesetz Schles-
wig-Holstein (MBG Schl.-H.) wird der Haupt-
personalrat (Lehrer) über die Schulleiter-
wahlvorschläge unterrichtet, gegebenenfalls 
wird die Hauptschwerbehindertenvertretung 
beteiligt.

Die Einsichtnahme des Personalrates in  
Bewerbungsunterlagen richtet sich nach  
§ 49 Absatz 2 Satz 1 und 2 MBG Schl.-H.. 
Dienstliche Beurteilungen sind dem Personal-
rat auf Verlangen der Beschäftigten gemäß 
§ 49 Absatz 3 Satz 2 MBG Schl.-H. zugäng-
lich zu machen. Auf das Antragsrecht nach  
§ 51 Absatz 4 MBG Schl.-H. wird hingewiesen.

Eine Schulleiterstelle wird erneut ausgeschrie-
ben, wenn nach der ersten Ausschreibung 
keine Bewerbung oder eine nicht ausreichen-
de Zahl qualifizierter Bewerbungen vorliegt. 
Gleiches gilt, sofern sich auf die Ausschrei-
bung ausschließlich eine bereits an der betref-
fenden Schule tätige Lehrkraft bewirbt 
(§ 39 Absatz 3 Satz 1 SchulG).

Schulleiterstellen werden für zwei Jahre im 
Beamtenverhältnis auf Probe vergeben 
(§ 5 Landesbeamtengesetz – LBG). Für alle 
anderen Funktionsstellen im Schulbereich 
wird eine Erprobungszeit von einem Jahr fest-
gesetzt (§ 20 Absatz 2 Nummer 3 LBG).

Die Aufgabenübertragung bei den Stellen der 
stellvertretenden Schulleitung und Koordina-
torenstellen für Grund- und Gemeinschafts-
schulen sowie der Förderzentren erfolgt 
zum angegebenen Termin. Beförderung und 
Einweisung in die Planstelle erfolgen nach 
Vorliegen der laufbahn- und haushaltsrechtli-
chen Voraussetzungen.

Besuchen Sie unseren Online-Stellenmarkt 
Schule für Lehrkräfte unter www.lehrerstellen-
online.schleswig-holstein.de.

Die aktuellen Stellenausschreibungen des 
IQSH finden Sie unter www.iqsh.schleswig-
holstein.de.
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Mitarbeit in der Fachkommission Englisch 
zur Entwicklung der Aufgaben für die zen-
tralen Abschlussprüfungen – Erster allge-
meinbildender Schulabschluss und Mittle-
rer Schulabschluss

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur beauftragt in Zusammenarbeit mit 
dem IQSH Fachkommissionen, bestehend 
aus Lehrkräften verschiedener Schularten, 
Vertreterinnen und Vertretern des MBWK und 
des IQSH, mit der Entwicklung der Aufga-
ben für die landesweit einheitlich und zentral 
durchgeführten Prüfungen zum Erwerb des 
Ersten allgemeinbildenden Schulabschlusses 
und Mittleren Schulabschlusses. 

Zur Ergänzung der Fachkommission Englisch 
werden zum 1. Februar 2020 und zum  
1. August 2020

jeweils eine Lehrkraft

mit der Befähigung für die Laufbahn der 
Grund- und Hauptschullehrer/innen oder 
Realschullehrer/innen oder für das Sekun-
darschullehramt gesucht. Es können sich nur 
unbefristet im Schuldienst Schleswig-Holstein 
befindende Lehrkräfte bewerben.

Zu den Aufgaben der Fachkommissionsmit-
glieder gehören:

– Erstellung von Prüfungsaufgaben mit Kor-
rekturanweisungen und Bewertungskriterien

– Erstellung von Beispielaufgaben

– Mitwirkung an Informationsveranstaltungen

Es werden sehr gute Kenntnisse der Fachan-
forderungen Englisch Sekundarstufen I/II 
des Landes Schleswig-Holstein als auch der 
KMK-Bildungsstandards für den Hauptschul- 
bzw. den Mittleren Schulabschluss erwartet.

Wünschenswert sind Erfahrungen mit der 
Erstellung von Prüfungsaufgaben.

Es erfolgt eine Abordnung zur Schulaufsichts-
beamtin bzw. zum Schulaufsichtsbeamten mit 
besonderen Aufgaben im Umfang von drei 
Jahreswochenstunden. Die Abordnung ist 
zunächst bis zum 31. Juli 2021 befristet; sie 
kann verlängert werden.

Die Landesregierung ist gesetzlich verpflich-
tet, Schwerbehinderte zu beschäftigen.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Be-
werber werden daher bei entsprechender 
Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich 
Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 
bewerben.

Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungs-
fotos verzichten wir ausdrücklich und bitten 
daher, hiervon abzusehen.

Interessierte Lehrkräfte werden gebeten, ihre 
Bewerbung mit den üblichen Anlagen inner-
halb von vier Wochen nach Erscheinen dieser 
Ausschreibung auf dem Dienstweg zu richten 
an das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur, – III 355 – Dr. Thomas Wehr, 
Brunswiker Straße 16-22, 24105 Kiel.

Mitarbeit in der Fachkommission Latein zur 
Aufgabenentwicklung für das Zentralabitur 
(Zentralabiturkommission)

Im Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur des Landes Schleswig-Holstein 
wird für die Aufgabenerstellung der zentralen 
Abiturprüfungen im Fach Latein an allgemein 
bildenden Schulen zum 1. August 2020 

eine Lehrkraft

(als Schulaufsichtsbeamtin/Schulaufsichtsbe-
amter für besonderen Aufgaben gemäß § 131 
Absatz 3 Schulgesetz) zur Nachbesetzung 
der Zentralabiturkommission Latein gesucht.

Die Kommission erarbeitet die jährlichen 
Zentralabituraufgabensätze für das Kernfach 
Latein.

Bewerben können sich nur unbefristet im 
Schuldienst Schleswig-Holstein befindliche 
Lehrkräfte.

Aufgabenbeschreibung:

• Erstellung von Aufgaben für die zentralen 
Abiturprüfungen im Fach Latein an allge-
mein bildenden Schulen auf der Basis von 
Aufgabenvorschlägen der Schulen

• Teilnahme an regelmäßigen, ganztägigen 
Kommissionssitzungen
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• Teilnahme an Drittkorrekturtagungen

• Zusammenstellung und Auswertung der 
Ergebnisse

• Evaluation und Weiterentwicklung des Ver-
fahrens

• Mitarbeit an der Entwicklung und Umset-
zung von Konzepten zur Weiterentwicklung 
des Abiturs im Fach Latein vor dem Hinter-
grund bundesweiter Entwicklungen

Bewerberinnen und Bewerber sollen folgende 
Voraussetzungen mitbringen:

• abgeschlossenes Hochschulstudium mit 
einer gymnasialen Lehrbefähigung in der 
Sekundarstufe II im Fach Latein

• hohe fachwissenschaftliche Kompetenz

• mehrjährige Unterrichtserfahrung in der 
Sekundarstufe II an allgemein bildenden 
Schulen im Fach Latein

• vertiefte Kenntnisse der Fachanforderun-
gen Latein

• Kenntnis aktueller Entwicklungen in der 
Fachdidaktik, insbesondere in Bezug auf 
Aufgabenformate

• Erfahrung mit der Korrektur und Bewer-
tung von Abiturprüfungsaufgaben im Fach 
Latein

Für die Arbeit in der Kommission wird der 
Lehrkraft pro Schuljahr ein Ausgleich von 
zweieinhalb Lehrerwochenstunden gewährt. 
Die Dauer ist auf sechs Jahre befristet. Der 
Einsatz erfolgt gemäß den Weisungen der 
Fachaufsicht Latein.

Die Landesregierung setzt sich für die Be-
schäftigung von Menschen mit Behinderun-
gen ein. Schwerbehinderte Bewerberinnen 
und Bewerber werden daher bei entspre-
chender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleich-
gewicht zwischen weiblichen und männlichen 
Beschäftigten in der Landesverwaltung zu er-
reichen. Frauen werden daher bei gleichwerti-
ger Qualifikation im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten vorrangig berücksichtigt.

Interessierte Lehrkräfte werden gebeten, ihre 

Bewerbung auf dem Dienstweg unter An-
gabe ihrer bisherigen Erfahrungen im Ober-
stufenunterricht und in Abiturprüfungen im 
Fach Latein sowie eines kurzen Lebenslaufes 
innerhalb von vier Wochen nach Erscheinen 
des Nachrichtenblatts auf dem Dienstweg zu 
richten an das Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur, - III 323 -, Brunswiker 
Straße 16-22, 24105 Kiel.

Berufung von 
Kreisschulsportbeauftragten

− Im Kreis Nordfriesland ist zum 1. August 
2020 die/der Kreisschulsportbeauftragte 
für die Dauer von sechs Jahren vom Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur neu zu berufen. Bewerbungen von 
Lehrkräften aller Schularten, die die Lehr-
befähigung für das Fach Sport besitzen 
und ihren Dienstort im Kreis Nordfriesland 
haben, sind bis zum 31. Januar 2020 an 
das Schulamt des Kreises Nordfriesland zu 
richten. Die Wiederberufung ist möglich. 
Für die Tätigkeit als Kreisschulsportbeauf-
tragte/r werden 10 Ausgleichsstunden auf 
der Grundlage des Erlasses vom 26. Juli 
2016 (NBl. MSB. Schl.-H. S. 173) ge-
währt. 

− Im Kreis Pinneberg ist zum 1. August 
2020 die/der Kreisschulsportbeauftragte 
für die Dauer von sechs Jahren vom Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur neu zu berufen. Bewerbungen von 
Lehrkräften aller Schularten, die die Lehr-
befähigung für das Fach Sport besitzen 
und ihren Dienstort im Kreis Pinneberg 
haben, sind bis zum 31. Januar 2020 an 
das Schulamt des Kreises Pinneberg zu 
richten. Die Wiederberufung ist möglich. 
Für die Tätigkeit als Kreisschulsport beauf-
tragte/r werden 10 Ausgleichsstunden auf 
der Grundlage des Erlasses vom 26. Juli 
2016 (NBl. MSB. Schl.-H. S. 173) ge-
währt. 

− Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist zum 
1. August 2020 die/der Kreisschulsportbe-
auftragte für die Dauer von sechs Jahren 
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vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur neu zu berufen. Bewerbungen 
von Lehrkräften aller Schularten, die die 
Lehrbefähigung für das Fach Sport besit-
zen und ihren Dienstort im Kreis Rends-
burg-Eckernförde haben, sind bis zum 31. 
Januar 2020 an das Schulamt des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde zu richten. Die 
Wiederberufung ist möglich. 
Für die Tätigkeit als Kreisschulsport-
beauftragte/r werden 10 Ausgleichsstun-
den auf der Grundlage des Erlasses vom 
26. Juli 2016 (NBl. MSB. Schl.-H. S. 173) 
gewährt. 

Die Landesregierung ist darüber hinaus 
gesetzlich verpflichtet, Schwerbehinderte zu 
beschäftigen. Schwerbehinderte Bewerberin-
nen und Bewerber werden daher bei entspre-
chender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleich-
gewicht zwischen weiblichen und männlichen 
Beschäftigten in der Landesverwaltung zu er-
reichen. Frauen werden daher bei gleichwerti-
ger Qualifikation im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten vorrangig berücksichtigt. Um 
den Anteil der weiblichen Kreisschulsportbe-
auftragten zu erhöhen, fordert das Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur insbe-
sondere Frauen auf, sich zu bewerben. Bei 
ihrer Arbeit haben sie auf einen geschlechter-
sensiblen Sportunterricht hinzuwirken. 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Men-
schen mit Migrationshintergrund bewerben. 

Eine gute Vernetzung mit Partnern vor Ort 
wäre wünschenswert. Die Kreisschulsportbe-
auftragten unterstützen die Schulaufsichtsbe-
hörden im Rahmen der ihnen zugewiesenen 
Beratungs- und Koordinierungsaufgaben und 
unterstehen in ihrer Funktion der obersten 
Schulaufsichtsbehörde.

Zu den Aufgaben der oder des Kreisschul-
sportbeauftragten gehören darüber hinaus 
insbesondere:

− Beratung der Schulaufsicht in allen Fragen 
des Schulsports,

− Beratung der Schulleiterinnen und Schul-
leiter und der Lehrkräfte,

− Leitung der Dienstversammlung für die 
Vorsitzenden der Fachkonferenz Sport der 
Schulen im Kreis / in der kreisfreien Stadt,

− Zusammenarbeit mit anderen Trägern des 
Sports und Förderern des Schulsports, 
mit Ausbildungsstätten und Ausbildungs-
einrichtungen für den Sport sowie dem 
Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen 
(IQSH),

− Mitwirkung bei der Zusammenarbeit zwi-
schen Schule und Verein,   

− Planung und Durchführung von Schulsport-
veranstaltungen auf Kreis-, Bezirks- und 
Landesebene im Rahmen der Wettbewer-
be „Jugend trainiert für Olympia & Paralym-
pics“,

− Unterstützung der Schulen bei der Organi-
sation des Schwimmunterrichts,

− Planung und Durchführung weiterer Schul-
sportveranstaltungen,

− Entwicklung und Durchführung neuer 
schulsportlicher Vergleiche,

− fachliche Beratung der oder des Trägers 
bei der Planung, dem Neubau, der Unter-
haltung und Ausstattung sowie Instandset-
zung von Sportanlagen, bei der Sportstät-
tenverteilung und Nutzung durch Vereine, 
soweit Interessen des Schulsports berührt 
sind.

Stellenausschreibung im Rahmen der Bera-
tungsstelle für die schulische Bildung von 
Kindern und Jugendlichen mit autistischem 
Verhalten (IQSH-BIS-Autismus)

Zum 1. Februar 2020 sind für die Beratung 
und Unterstützung von Schülerinnen und 
Schülern mit dem Förderschwerpunkt Autisti-
sches Verhalten, ihrer Eltern und Lehrkräften

drei Stellen in Abordnung  
mit je halber Stundenzahl 

durch Sonderschullehrerinnen/ 
Sonderschullehrer

im unbefristeten Beschäftigungsverhältnis 
für vier Jahre in den Regionen süd-östliches 
Schleswig-Holstein (Kreis Herzogtum Lauen-
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burg und ggf. angrenzende Bereiche im Kreis 
Stormarn) und nord-westliches Schleswig-
Holstein (Kreis Dithmarschen und ggf. an-
grenzende Bereiche benachbarter Kreise) zu 
besetzen.

Für die Tätigkeit, die an die Beratungsstelle 
für die schulische Bildung von Kindern und 
Jugendlichen mit autistischem Verhalten in 
Schleswig-Holstein angebunden ist, sind 
Kenntnisse über autistische Verhaltens-
weisen sowie Erfahrungen im Umgang mit 
betroffenen Schülerinnen und Schülern, 
Beratungserfahrung sowie inklusive Unter-
richtserfahrungen erforderlich. Neben der 
Beratungstätigkeit gehören die Durchführung 
von Fortbildungsveranstaltungen und die 
Beteiligung an Veranstaltungen zur Schul-
entwicklung im Hinblick auf die Situation von 
Schülerinnen und Schülern aus dem Autis-
musspektrum zum Aufgabenprofil. 

EDV-Kenntnisse (MS Office), Flexibilität 
in der Arbeitszeitgestaltung und Mobilität 
(Führerschein und eigenes KFZ) sowie die 
Bereitschaft, sich intensiv in die schulartspe-
zifischen gesetzlichen Regelungen und Ver-
ordnungen sowie Problemlagen der Bera-
tungstätigkeit einzuarbeiten, werden ebenso 
vorausgesetzt wie Konflikt- und Teamfähigkeit.

Bei Eintritt in die Beratungsstelle erfolgen 
eine intensive Einarbeitung und teaminternes 
Coaching.

Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleich-
gewicht zwischen weiblichen und männlichen 
beschäftigten in der Landesverwaltung zu er-
reichen. Frauen werden daher bei gleichwer-
tiger Qualifikation im Rahmen der rechtlichen 
Möglichkeiten vorrangig berücksichtigt. Die 
Landesregierung setzt sich für die Beschäfti-
gung schwerbehinderter Menschen ein. Da-
her werden schwerbehinderte Bewerberinnen 
und Bewerber bei entsprechender Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen richten Sie bitte innerhalb eines 
Monats nach Erscheinen des Nachrichten-
blatts auf dem Dienstweg an das Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Referat 
III 31, Brunswiker Straße 16-22, 24105 Kiel.

Europa-Universität Flensburg

Die Europa-Universität Flensburg ist eine 
lebendige Universität in kontinuierlicher Ent-
wicklung, in der die Disziplinengrenzen über-
schreitende Teamarbeit eine prominente Rolle 
spielt: Wir arbeiten, lehren und forschen für 
mehr Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Viel-
falt in Bildungsprozessen und Schulsystemen, 
Wirtschaft und Gesellschaft, Kultur und Um-
welt. Die Europa-Universität Flensburg bietet 
ein weltoffenes Arbeitsumfeld, das interkultu-
relles Verständnis fördert und Internationalität 
gemeinschaftlich lebt.

Am Institut für Gesundheits-, Ernährungs- und 
Sportwissenschaften an der Europa-Univer-
sität Flensburg ist in der Abteilung Ernährung 
und Verbraucherbildung zum 1. August 2020 
eine halbe Stelle einer 

abgeordneten Lehrkraft 

zunächst befristet für die Dauer von zwei 
Jahren zu besetzen. Eine Verlängerung der 
Abordnung ist möglich.

Aufgabengebiete:

• überwiegend Lehre im Umfang von 8 
Semesterwochenstunden in den fachwis-
senschaftlichen sowie fachdidaktischen 
Modulen des Bachelor-Teilstudiengangs 
„Gesundheit und Ernährung“ und Master-
Teilstudiengangs „Ernährung und Verbrau-
cherbildung“, ggf. Grundschule 

• Begleitung und Betreuung der schulprak-
tischen Studien und studentischen For-
schungsarbeiten

• Mitarbeit in der Selbstverwaltung 

Einstellungsvoraussetzungen:

• ein abgeschlossenes wissenschaftliches 
Hochschulstudium (Master, 1. Staatsexa-
men oder vergleichbarer Abschluss) im Be-
reich Ernährung und Verbraucherbildung, 
Ernährungs-, Gesundheitswissenschaften, 
Hauswirtschaftswissenschaften oder ein 
vergleichbarer Studiengang

• mehrjährige Unterrichtserfahrungen an 
allgemein bildenden Schulen im Fach Ver-
braucherbildung o. Ä. 
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• Interesse, sich in die wissenschaftliche 
Lehre in der Abteilung Ernährung und Ver-
braucherbildung und den dazugehörigen 
Studiengängen einzubringen

Die Arbeit an einer Qualifikationsschrift gehört 
nicht zu den Dienstaufgaben, wird außerhalb 
der Dienstzeiten der abgeordneten Lehrkraft 
jedoch auf Wunsch unterstützt.

Die Europa-Universität Flensburg möchte in 
ihren Beschäftigungsverhältnissen die Vielfalt 
der Biografien und Kompetenzen fördern. 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich 
Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 
bewerben. Personen mit einer Schwerbehinde-
rung werden bei entsprechender Eignung vor-
rangig berücksichtigt. Die Europa-Universität 
Flensburg strebt in allen Beschäftigtengruppen 
eine ausgewogene Geschlechterrelation an.

Bei fachlichen Fragen zum Anforderungsprofil 
und den damit verbundenen Aufgaben wenden 
Sie sich bitte an Frau Prof. Dr. Ulrike Johann-
sen (E-Mail: u.johannsen@uni-flensburg.de). 
Für Fragen zum Verfahren steht Ihnen Frau 
Alsen (Telefon 0461 805-2819 oder E-Mail: 
alsen@uni-flensburg.de) gern zur Verfügung.

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns 
auf Ihre schriftliche Bewerbung. Bitte richten 
Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen (u. a. 
Lebenslauf, Ernennungsurkunden, Zeugnis 
über das Staatsexamen oder dergleichen) in-
nerhalb von sechs Wochen nach Erscheinen 
dieses Nachrichtenblattes (Eingangsdatum) 
auf dem Dienstweg an das Präsidium der Eu-
ropa-Universität Flensburg, z. H. Frau Alsen, 
persönlich/vertraulich, Kennziffer 142014, 
Postfach 2954, 24919 Flensburg. Auf die 
Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos 
verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, 
hiervon abzusehen. 

Am Institut für Gesundheits-, Ernährungs- und 
Sportwissenschaften an der Europa-Univer-
sität Flensburg ist in der Abteilung Ernährung 
und Verbraucherbildung zum 1. August 2020 
eine halbe Stelle einer 

abgeordneten Lehrkraft

zunächst befristet für die Dauer von zwei 

Jahren zu besetzen. Eine Verlängerung der 
Abordnung ist möglich.

Aufgabengebiete:

• überwiegend Lehre im Umfang von 8 
Semesterwochenstunden in den berufs- 
und fachwissenschaftlichen sowie berufs-
didaktischen Modulen des Bachelor- und 
Masterteilstudiengang „Ernährungs- und 
Hauswirtschaftswissenschaft“

• Begleitung und Betreuung der schulprak-
tischen Studien und studentischen For-
schungsarbeiten

• Mitarbeit in der Selbstverwaltung 

Einstellungsvoraussetzungen:

• ein abgeschlossenes wissenschaftliches 
Hochschulstudium (Master, 1. Staats-
examen oder vergleichbarer Abschluss) 
im Bereich Lehramt an berufsbildenden 
Schulen mit der beruflichen Fachrichtung 
Ernährung- und Hauswirtschaft

• mehrjährige Unterrichtserfahrungen an 
berufsbildenden Schulen in der beruflichen 
Fachrichtung Ernährung und Hauswirt-
schaft 

• Interesse, sich in die wissenschaftliche 
Lehre in der Abteilung Ernährung und Ver-
braucherbildung und den dazugehörigen 
Studiengängen einzubringen

Die Arbeit an einer Qualifikationsschrift gehört 
nicht zu den Dienstaufgaben, wird außerhalb 
der Dienstzeiten der abgeordneten Lehrkraft 
jedoch auf Wunsch unterstützt.

Die Europa-Universität Flensburg möchte in 
ihren Beschäftigungsverhältnissen die Vielfalt 
der Biografien und Kompetenzen fördern. 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich 
Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 
bewerben. Personen mit einer Schwerbehin-
derung werden bei entsprechender Eignung 
vorrangig berücksichtigt. Die Europa-Univer-
sität Flensburg strebt in allen Beschäftigten-
gruppen eine ausgewogene Geschlechterre-
lation an.

Bei fachlichen Fragen zum Anforderungsprofil 
und den damit verbundenen Aufgaben wen-
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den Sie sich bitte an Frau Prof. Dr. Birgit Peu-
ker (E‐Mail: birgit.peuker@uni‐flensburg.de). 
Für Fragen zum Verfahren steht Ihnen Frau 
Alsen (Telefon 0461 805-2819 oder E-Mail: 
alsen@uni-flensburg.de) gern zur Verfügung.

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns 
auf Ihre schriftliche Bewerbung. Bitte richten 
Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen (u. a. 
Lebenslauf, Ernennungsurkunden, Zeugnis 
über das Staatsexamen oder dergleichen) in-
nerhalb von sechs Wochen nach Erscheinen 
dieses Nachrichtenblattes (Eingangsdatum) 
auf dem Dienstweg an das Präsidium der Eu-
ropa-Universität Flensburg, z. H. Frau Alsen, 
persönlich/vertraulich, Kennziffer 132014, 
Postfach 2954, 24919 Flensburg. Auf die 
Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos 
verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, 
hiervon abzusehen. 

Am Institut für mathematische, naturwissen-
schaftliche und technische Bildung, Abteilung 
Mathematik und ihre Didaktik, ist zum 1. Feb-
ruar 2020 eine volle Stelle einer

abgeordneten Lehrkraft

für die Dauer von zunächst zwei Jahren zu 
besetzen. Eine Verlängerung um weitere zwei 
Jahre ist gemäß § 67 Absatz 2 HSG möglich.

Die Lehrkraft soll an der Europa-Universität 
Flensburg Lehre (Seminare und Übungen) in 
den bildungswissenschaftlichen Studiengän-
gen im Fach Mathematik und seine Didaktik 
im Umfang von 16 Semesterwochenstunden 
(SWS) selbstständig übernehmen.

Vorausgesetzt werden ein gutes bis sehr gutes 
1. Staatsexamen bzw. ein guter bis sehr guter  
Masterabschluss sowie ein gutes bis sehr 
gutes 2. Staatsexamen im Fach Mathematik für 
das gymnasiale Lehramt und ein hohes Inte-
resse, die bisher in der Schule gesammelten 
didaktischen Erfahrungen und Erkenntnisse in 
die wissenschaftliche Lehre der Europa-Uni-
versität Flensburg zu implementieren.

Da der Fachbereich die Aktivitäten im Bereich 
der mathematischen Förderung von Schü-
lerinnen und Schülern fortlaufend ausbauen 
und intensivieren möchte, wird eine aktive 

Mitarbeit in dieser Sektion erwartet.

Ein Qualifikationsvorhaben (Promotion/Habi-
litation) gehört nicht zu den Dienstaufgaben, 
wird jedoch ausdrücklich unterstützt. 

Die Europa-Universität Flensburg möchte in 
ihren Beschäftigungsverhältnissen die Vielfalt 
der Biografien und Kompetenzen fördern. 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich 
Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 
bewerben. Personen mit einer Schwerbehin-
derung werden bei entsprechender Eignung 
vorrangig berücksichtigt. Die Europa-Univer-
sität Flensburg strebt in allen Beschäftigten-
gruppen eine ausgewogene Geschlechter-
relation an und lädt einschlägig qualifizierte 
Frauen besonders ein, sich auf die hier aus-
geschriebene Stelle zu bewerben.

Fachauskünfte erteilt Prof. Dr. Hinrich Loren-
zen, Telefon 0461 805-2240, E-Mail: hinrich.
lorenzen@uni-flensburg.de. Weitere Auskünf-
te erteilt Frau Alsen, Telefon 0461 805-2819, 
E-Mail: alsen@uni-flensburg.de.

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf 
Ihre schriftliche Bewerbung. Bitte richten Sie 
Ihre aussagekräftigen Unterlagen (u.a. Le-
benslauf, Ernennungsurkunden, Zeugnis über 
das Staatsexamen oder dergleichen) inner-
halb von vier Wochen nach Erscheinen dieses 
Nachrichtenblattes (Eingangsdatum) auf dem 
Dienstweg an das Präsidium der Europa-Uni-
versität Flensburg, z. H. Frau Alsen, persön-
lich/vertraulich, Kennziffer 092043, Postfach 
2954, 24919 Flensburg. Auf die Vorlage von 
Lichtbildern / Bewerbungsfotos verzichten wir 
ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzu-
sehen. 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

An der Philosophischen Fakultät der Christi-
an-Albrechts-Universität zu Kiel ist im Institut 
für Klassische Altertumskunde zum 1. Februar 
2020 eine Teilzeitstelle (1/4) einer

Lehrkraft für besondere Aufgaben 
(abgeordnete Lehrkraft) 

(Besoldungsgruppe A 13 / A 14)

im Umfang von vier Lehrveranstaltungsstun-
den (LVS) im Hochschuldienst zu besetzen. 
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Die Besetzung kann nur durch Abordnung 
von fest im Schuldienst des Landes Schles-
wig-Holstein befindlichen Lehrkräften erfol-
gen. Die Abordnung erfolgt zunächst für 18 
Monate. Eine Verlängerung der Abordnung ist 
gegebenenfalls möglich (§ 67 Absatz 2 Hoch-
schulgesetz (HSG)). Durch den Einsatz von 
Lehrkräften für besondere Aufgaben soll die 
notwendige Verbindung zwischen Schulpraxis 
und Lehramtsstudium verstärkt werden.

Die stellenbezogenen Aufgaben umfassen die 
Durchführung des fachdidaktischen Lehrange-
bots des Faches Klassische Philologie insbe-
sondere Gräzistik im Rahmen der Studienord-
nungen POL I und BA/MA und die Mitwirkung 
an der weiteren Ausgestaltung der entspre-
chenden Curricula. Vorausgesetzte Qualifikati-
on ist die Lehrbefähigung für Griechisch.

Die Hochschule setzt sich für die Beschäfti-
gung schwerbehinderter Menschen ein. Da-
her werden schwerbehinderte Bewerberinnen 
und Bewerber bei entsprechender Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.

Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil der 
weiblichen Lehrkräfte zu erhöhen, und fordert 
deshalb entsprechend qualifizierte Frauen 
nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen 
werden bei gleichwertiger Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten vorrangig berück-
sichtigt.

Die Hochschule begrüßt es zudem ausdrück-
lich, wenn sich Menschen mit Migrationshin-
tergrund bewerben. 

Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Erscheinen des Nachrichtenblattes mit 
den üblichen Unterlagen (auf die Vorlage von 
Lichtbildern / Bewerbungsfotos verzichten wir 
ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzu-
sehen) und Angabe bisheriger schulexterner 
Tätigkeiten auf dem Dienstweg zu richten an:

Herrn Prof. Dr. Lutz Käppel 
Institut für Klassische Altertumskunde 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Leibnizstraße 8 
24118 Kiel

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Prof. Dr. 
Käppel unter folgender E-Mail-Adresse gerne 
zur Verfügung: luka@email.uni-kiel.de.

Sollte die Rücksendung der Bewerbungsun-
terlagen gewünscht werden, ist der Bewer-
bung ein ausreichend frankierter und adres-
sierter Briefumschlag beizufügen.

Offene Stellen an 
Europäischen Schulen

Die 13 offiziellen Europäischen Schulen (ES) 
an neun Standorten in sechs Ländern (Belgi-
en, Deutschland, Italien, Luxemburg, Nieder-
lande, Spanien) mit knapp 27.000 Schüle-
rinnen und Schülern werden gemeinsam von 
den EU-Mitgliedsstaaten als Einrichtungen 
öffentlichen Rechts getragen. Deutsche Lehr-
kräfte können im Rahmen der schulischen 
Arbeit im Ausland für bis zu neun Jahre zum 
Dienst an einer ES beurlaubt werden. Das 
Arbeitsfeld ist - insbesondere aufgrund der 
verschiedenen Sprachsektionen - international 
und multikulturell geprägt. 

Die Lehrtätigkeit erfolgt gemäß dem Statut der 
Europäischen Schulen. Das Deputat (100 %) 
beträgt 25,5 Stunden für Lehrkräfte im Pri-
marbereich und 21 Stunden für Lehrkräfte im 
Sekundarbereich. 

Ausführliche Informationen finden sich unter 
www.eursc.eu

Jährlich werden über die Bewerberdatei des 
Bundesverwaltungsamtes, Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen (www.auslands-
schulwesen.de) zwischen 25 und 35 Lehr-
kräfte für die Grundschul- und Sekundarberei-
che an die ES vermittelt.

Die wichtigsten Voraussetzungen für eine 
Tätigkeit an einer Europäischen Schule erfüllt 
die Bewerberin/der Bewerber, wenn sie/er 
die für die Anstellung laufbahnrechtlich vorge-
schriebenen Prüfungen abgelegt und sich im 
innerdeutschen Schuldienst mindesten drei 
Jahre bewährt hat. Es wird überdurchschnitt-
liches persönliches Engagement, hohe Mo-
tivation für einen Auslandseinsatz, Erfahrung 
im Umgang mit IT, Smartboard, Tablet sowie 
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hohe interkulturelle Kompetenz und Interesse 
an der Landeskultur des Einsatzlandes erwar-
tet. Sehr gute Fremdsprachenkenntnisse in 
einer Fremdsprache (Englisch, Französisch) 
sind erforderlich. Die Bewerberin/der Bewer-
ber verpflichtet sich zusätzlich, Grundkenntnisse 
in der jeweiligen Landessprache zu erwerben.

Das Bewerbungs- und Vermittlungsverfahren 
entspricht dem für Auslandsdienstlehrkräfte 
(ADLK) im Auslandsschulwesen. Eine Bewer-
bung erfordert die Zustimmung des Dienst-
herrn und die entsprechende Freistellung der 
Lehrkraft für den Auslandsschuldienst und 
muss zunächst immer auf dem Dienstweg 
über die Schulleitung bei der zuständigen 
übergeordneten Schulbehörde (Heimatschul-
behörde) eingereicht werden.

Folgende Bewerbungsunterlagen sind bei dem 
Dienstherrn einzureichen (zu finden auf der 
Internetseite des Bundesverwaltungsamtes, 
Zentralstelle für das Auslandsschulwesend):

− Personalbogen für Auslandsdienstlehrkräfte, 
inklusive der Anlagen 1 bis 4

− tabellarischer Lebenslauf (Vorlage eines 
Passfotos wird freigestellt)

− gegebenenfalls Nachweise über die Teil-
nahme an Fort- und Weiterbildungsveran-
staltungen

− Ablichtung der letzten dienstlichen Beurtei-
lung, soweit nicht älter als 3 Jahre (Landes-
bestimmungen können davon abweichen)

Für das Schuljahr 2020/21 werden Erziehe-
rinnen und Erzieher, Grundschullehrkräfte 
sowie Sekundarschullehrkräfte gesucht.

Interessierte (m/w/d) erhalten weitere Infor-
mationen zur Stellensituation und zum Aus-
wahlverfahren von

• Birgit Schumacher, deutsche Inspektorin 
für den Primarbereich der ES 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft des Landes Berlin 
E-Mail: birgit.schumacher@senbjf.berlin.de

• Thilo Buchmaier, deutscher Inspektor für 
den Sekundarbereich der ES 
Hessisches Kultusministerium 
E-Mail: thilo.buchmaier@kultus.hessen.de

Bundesverwaltungsamt

Die folgenden Stellen für Schulleiterinnen 
oder Schulleiter sind zu besetzen:

Deutsche Schule Hurghada-Red Sea, 
Ägypten

- Eine dritte Bewerbung für den Auslands-
schuldienst ist möglich. (Drittbewerber) -

Besetzungsdatum:  01.08.2020

Bewerbungsende:  31.12.2019

Integrierte Begegnungsschule

Klassenstufen: 1-12

Deutsches Sprachdiplom der KMK

Gemischtsprachiges Internationales Bacca-
rauleate: erstmalig im Schuljahr 2018/19

Schülerzahl: 154

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und /  
oder II

Bes. Gr. A 14 / A 15 bzw. die entsprechende 
Entgeltgruppe des TV-L

Gute Englischkenntnisse sind erforderlich.

Schulleitungserfahrungen sind erwünscht.

Ungardeutsches Bildungszentrum,  
Ungarn (Standort: Baja) 
mit Koordination der Abteilungen  
Mercedes-Benz-Schule (Kecskemét)  
und Robert Bosch Schule (Miskolc) 

- Eine dritte Bewerbung für den Auslands-
schuldienst ist möglich. (Drittbewerber) -

Besetzungsdatum:  01.08.2020

Bewerbungsende:  31.12.2019

Zweisprachige Schule mit gegliedertem Un-
terrichtsprogramm 

Klassenstufen: 1-12

Schülerzahl: 957 

Hochschulreifeprüfung

Deutscher mittlerer Bildungsabschluss

Deutsches Sprachdiplom der KMK

Lehrbefähigung für die Sek. I und II
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Bes. Gr. A 15 / A 16 bzw. die entsprechende 
Entgeltgruppe des TV-L

Schulleitererfahrungen sind erforderlich.

Deutsche Schule Budapest, Ungarn

- Eine dritte Bewerbung für den Auslands-
schuldienst ist möglich. (Drittbewerber) -

Besetzungsdatum:   voraussichtlich 
01.08.2020

Bewerbungsende:  31.01.2020

Zweisprachige Schule mit integriertem Unter-
richtsprogramm

Klassenstufen: 1-12

Schülerzahl: 564

Deutsches Internationales Abitur

Lehrbefähigung für die Sekundarstufe I und II

Bes.Gr. A 15 / A 16 bzw. die entsprechenden 
Entgeltgruppen des TV-L

Deutsche Schule Alexander von Humboldt 
Sao Paulo, Brasilien

- Eine dritte Bewerbung für den Auslands-
schuldienst ist möglich. (Drittbewerber) -

Besetzungsdatum:  01.08.2020

Bewerbungsende:  31.01.2020

Zweisprachige Schule mit gegliedertem Un-
terrichtsprogramm und bikulturellem Schulziel /  
berufsbildender Zweig (IVP)

Klassenstufen: 1-12

Schülerzahl: 960

Deutsches Internationales Abitur

Fachhochschulreife

Deutsches Sprachdiplom der KMK

Sekundarabschluss des Landes

Von der KMK anerkannte Berufsschule

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II

Bes. Gr. A 15 / A 16  bzw. die entsprechen-
den Entgeltgruppen des TV-L

Portugiesischkenntnisse sind erwünscht.

Deutsche Schule Seoul International,  
Korea

- Eine dritte Bewerbung für den Auslands-
schuldienst ist möglich. (Drittbewerber) -

Besetzungsdatum: 01.08.2020

Bewerbungsende: 31.01.2020

Deutschsprachige Schule mit deutschem 
Schulziel

Klassenstufen: 1-12

Schülerzahl: 152

Schulabschlüsse und Berechtigungen im 
Sekundarbereich I

Deutsches Internationales Abitur

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II

Bes.Gr. A 15 / A 16 bzw. die entsprechende 
Entgeltgruppe des TV - L

Gute Englischkenntnisse sind erforderlich.

Deutsche Schule Guatemala, Guatemala

- Eine dritte Bewerbung für den Auslands-
schuldienst ist möglich. (Drittbewerber) -

Besetzungsdatum: 01.08.2020

Bewerbungsende: 31.01.2020

Gegliederte Begegnungsschule/ berufsbil-
dender Zweig

Klassenstufen: 1-12

Schülerzahl: 976

Deutsches Internationales Abitur

Deutsches Sprachdiplom der KMK

Sekundarabschluss des Landes

Von der KMK anerkannte Berufsschule

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II

Bes. Gr. A 15 / A 16 bzw. die entsprechen-
den Entgeltgruppen TV-L

Gute Spanischkenntnisse sind erwünscht.

Erfahrungen im Auslandsschuldienst sind 
erwünscht. Die Bereitschaft zur Zusammenar-
beit mit kulturellen Einrichtungen im Gastland 
wird erwartet.
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Informationen und Formulare für die  
Bewerbung stehen im Internet unter www.
auslandsschulwesen.de zur Verfügung.

Die folgenden Stellen für Fachberaterinnen 
oder Fachberater sind zu besetzen:

Chengdu / China

- Drittbewerbungen sind zulässig. -

Arbeitsbeginn:  01.08.2020

Bewerbungsfrist:  31.12.2019

Kopenhagen / Dänemark

Arbeitsbeginn:  15.08.2020

Bewerbungsfrist:  07.02.2020

Ramallah / Palästinensische Gebiete

Arbeitsbeginn:  15.08.2020

Bewerbungsfrist:  07.02.2020

Sibiu / Rumänien

Arbeitsbeginn:  01.09.2020

Bewerbungsfrist:  07.02.2020

Besondere Hinweise: Das Bewerberprofil soll 
eine zunächst sechsjährige Regeleinsatzzeit 
ermöglichen.

Informationen zum Tätigkeits- und Anforde-
rungsprofil und Formulare für die Bewerbung 
stehen im Internet unter www.auslandsschul-
wesen.de zur Verfügung.

Die folgenden Stellen für eine Leiterin /  
einen Leiter der Deutschen Spezialabtei-
lung sind zu besetzen:

Deutsches Goethe-Kolleg Bukarest,  
Rumänien

Besetzungsdatum: 01.08.2020

Bewerbungsende: 31.01.2020

Lehrbefähigung für die Sek. II in Mathematik 
und weiterem Fach (vorzugsweise Deutsch 
oder Geschichte)

Bes. Gr. A 15 bzw. die entsprechende Ent-
geltgruppe des TV-L

Informationen zum Tätigkeits- und Anforde-
rungsprofil und Formulare für die Bewerbung 

stehen im Internet unter www.auslandsschul-
wesen.de zur Verfügung.

Abwicklung des Bewerbungsverfahrens: Nelli 
Eisen, ZfA 5

Deutsches Goethe-Kolleg Bukarest,  
Rumänien

Besetzungsdatum: 01.08.2020

Bewerbungsende: 31.01.2020

Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II in 
Deutsch und Geschichte

Bes. Gr. A 15 bzw. die entsprechende Ent-
geltgruppe des TV-L

Informationen zum Tätigkeits- und Anforde-
rungsprofil und Formulare für die Bewerbung 
stehen im Internet unter www.auslandsschul-
wesen.de zur Verfügung.

Abwicklung des Bewerbungsverfahrens:  
Gabriele Klug, ZfA 5

Nikolaus-Lenau-Lyzeum,Temeswar,  
Rumänien

Besetzungsdatum: 01.08.2020

Bewerbungsende: 31.01.2020

Lehrbefähigung für die Sek. II in Deutsch 
und Geschichte (ggf. Mathematik und einem 
weiteren Fach)

Bes. Gr. A 15 bzw. die entsprechende Ent-
geltgruppe des TV-L

Informationen zum Tätigkeits- und Anforde-
rungsprofil und Formulare für die Bewerbung 
stehen im Internet unter www.auslandsschul-
wesen.de zur Verfügung.

Abwicklung des Bewerbungsverfahrens: 
Gabriele Klug, ZfA 5
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